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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Die Gemeinde Mühlenfließ plant die 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark 

Mühlenfließ im OT Haseloff-Grabow“, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das ge-

plante Repowering vorhandener Windenergieanlagen (WEA) zu schaffen (Planungsstand: 

04/2025, AMT NIEMEGK 2025). 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist zu prüfen, ob und gegebenenfalls welche arten-

schutzrechtlichen Belange durch die planungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans be-

troffen sein können und ob im Rahmen der Planungsrealisierung artenschutzrechtliche Ausnah-

men notwendig werden. Der vorliegende Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) stellt die rele-

vanten naturschutzfachlichen Angaben für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zu-

sammen. 

Da in der 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Mühlenfließ im OT Haseloff-

Grabow“ keine Festsetzung der maximal zulässigen Anlagenhöhen erfolgt, wird, wie auch im Um-

weltbericht zum Bebauungsplan (vgl. K&S UMWELTGUTACHTEN 2025), für die nachfolgende Bewer-

tung behelfsweise die Referenzanlage entsprechend des Entwurfs zum Sachlichen Teilregional-

plan Windenergienutzung 2027 Planungsregion Havelland-Fläming vom 15.06.2023 mit einem 

Rotordurchmesser von160 m, einer Nabenhöhe von 160 m und einer Gesamthöhe von 240 m für 

die artenschutzrechtliche Betrachtung zugrunde gelegt (REGIONALE PLANUNGSGEMEINSCHAFT HAVEL-

LAND-FLÄMING 2023). 

Da die Planung vorliegend ein Repowering von Bestands-WEA im Sinne § 45c BNatSchG vorberei-

tet, wären bei der artenschutzrechtlichen Prüfung die Anforderungen des § 45c Abs. 2 BNatSchG 

zu beachten. Soweit möglich und je nach Ergebnis der Bestandserfassungen erforderlich, wird 

bereits auf vorliegender Planungsebene eine Delta-Betrachtung der artenschutzrechtlichen Ver-

bote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG erforderlich, bei der der genehmigte 

Zustand durch die Bestandsanlagen und der Zustand, der sich durch die geplanten Festsetzungen 

voraussichtlich ergeben wird, verglichen werden.  

Da in § 45c Abs. 2 BNatSchG keine Kriterien benannt sind, anhand derer die Auswirkungen be-

wertet werden können, ist die Prüfung jedoch mit erheblichen fachlichen und rechtlichen Unsi-

cherheiten verbunden. Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit erfolgt die artenschutzrechtliche 

Bewertung der Planung anhand der Maßstäbe des § 45b Abs. 2 bis 5 BNatSchG. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind die artenschutzrechtlichen Verbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG festgehalten. Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG i. V. m. § 45b BNatSchG sind 

bei Vorliegen eines zugelassenen Eingriffes die Verbotstatbestände nur relevant, soweit europa-

rechtlich geschützte Arten betroffen sind. Dabei handelt es sich zum einen um die Arten des 
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Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL; 92/43/EWG) und zum anderen um die eu-

ropäischen Vogelarten nach der Vogelschutzrichtlinie (VRL; 2009/147/EG). 

Bezüglich der europarechtlich geschützten Arten ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 4 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG und § 45b BNatSchG folgende Verbote. Es ist verboten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören und 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und 

Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richt-

linie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die 

in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beein-

trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 

Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden 

werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 

vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maß-

nahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwick-

lungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökolo-

gischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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Im Rahmen des vorliegenden AFB wird untersucht, ob bzw. welche Verbotstatbestände gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 BNatSchG unter Beachtung des Abs. 5 und § 45b BNatSchG erfüllt sind. 

Hinsichtlich der Einschätzung einer signifikanten Erhöhung des Tötungs- und Verletzungsrisikos 

kollisionsgefährdeter Vogelarten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sind nach § 45b BNatSchG die 

Abstände zwischen dem Brutplatz und der WEA ausschlaggebend. Diesbezüglich sind mit dem 

Nahbereich, dem zentralen und erweiterten Prüfbereich artspezifisch unterschiedlich definierte 

Distanzen festgelegt worden. Sofern WEA im zentralen Prüfbereich errichtet werden, sind fachlich 

anerkannte Schutzmaßnahmen vorzusehen. Bei Repowering-Vorhaben sind nach § 45c BNatSchG 

zudem die Auswirkungen der zu ersetzenden Bestandsanlagen als Vorbelastung zu berücksichti-

gen. 

Lässt sich durch Vermeidungs- und / oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnah-

men) das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i. S. d. § 44 BNatSchG nicht ver-

hindern, können diese ggf. auf dem Wege einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bewältigt 

werden. Hierbei ist u. a. abzusichern, dass der Erhaltungszustand der Population einer Art nach 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG nicht verschlechtert wird. Dies kann bspw. mithilfe von FCS-Maßnahmen 

sichergestellt werden.  
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1.3 Betrachtungsraum 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird nachstehend als Vorhabengebiet bezeichnet. 

Grundlagen sind die zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans (Stand: 04/2025) mit ins-

gesamt acht WEA-Standorten. Das Vorhabengebiet liegt im Landkreis Potsdam-Mittelmark in der 

Gemeinde Mühlenfließ, ca. 2 km östlich der Stadt Niemegk und 400 m südwestlich des Ortes Ha-

seloff. Die Bundesstraße B 102 verläuft nördlich des Geltungsbereichs. 

Die das Plangebiet betreffenden Betrachtungsräume sind, hinsichtlich ihrer Ausdehnung, für die 

unterschiedlichen Artengruppen verschieden, da die Arten in unterschiedlichem Maße von den 

Wirkungen der Planungsziele des Bebauungsplans betroffen sind. Eine Darstellung der unter-

schiedlichen Betrachtungsräume ist auf Karte A und Karte C (Seite 29 und 58) zu finden. 

1.4 Datengrundlagen 

Im AFB finden folgende rechtliche und informelle Grundlagen, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, Be-

rücksichtigung: 

• Übersicht der in Brandenburg vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

(LUA RW 7 2008), 

• Erlass zum Artenschutz in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen (AGW-Er-

lass) inkl. Anlage 1 bis 3 (MLUK 2023a-d), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 

• Rote Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2019 (RYSLAVY et al. 2019), 

• Rote Liste der Brutvögel Deutschlands 2020 (RYSLAVY et al. 2020), 

• Rote Listen und Artenlisten Lurche und Kriechtiere des Landes Brandenburg (SCHNEEWEIß 

et al. 2004), 

• Rote Liste und Gesamtartenliste der Reptilien Deutschlands (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-

BIEN UND REPTILIEN 2020), 

• Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin (ABBO 2001), 

• Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005), 

• Die Brutvögel in Brandenburg und Berlin - Ergebnisse der ADEBAR-Kartierung 2005 - 

2009 (RYSLAVY et al. 2011), 

• Atlas Deutscher Brutvogelarten (GEDEON et al. 2014), 

• Faunistischer Fachbericht Chiroptera für das Repowering im Windpark „Niemegk“. Erfas-

sungsjahr 2019 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022), 
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• Fachbericht Biotope zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Müh-

lenfließ“, Erfassungsjahr 2022 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2023c), 

• Fachbericht zur Erfassung und Bewertung der Reptilien für das Windenergieprojekt „Nie-

megk“, Erfassungsjahr 2021 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2023b), 

• Fachbericht zur Erfassung und Bewertung der Herpetofauna für den Windpark „Niemegk“, 

Erfassungsjahr 2023 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024a), 

• Fachbericht zur Erfassung und Bewertung der Chiroptera für den Windpark „Niemegk“, 

Erfassungsjahr 2023 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b), 

• Fachbericht zur Erfassung und Bewertung der Brutvögel für das Windenergieprojekt „Nie-

megk“, Erfassungsjahr 2019 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2023a), 

• Fachbericht zur Erfassung und Bewertung der Avifauna für den Windpark „Niemegk“, Er-

fassungsjahr 2022/23 (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024c) und 

• Umweltbericht zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Mühlen-

fließ“ (K&S UMWELTGUTACHTEN 2025). 
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2 Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 

2.1 Übersicht über das Planvorhaben 

Das Plangebiet liegt im Westen der Gemeinde Mühlenfließ und umfasst eine Fläche von ca. 

201 ha. Im Geltungsbereich sollen folgende Flächennutzungen festgesetzt werden: 

• acht sonstige Sondergebiete (SO) „Windenergienutzung“, 

• Grundflächen von max. 3.500 m², 

• Flächen für Wald, 

• Flächen für Landwirtschaft, 

• öffentliche Straßenverkehrsfläche, 

• private Verkehrsfläche und 

• elf zurückzubauende WEA. 

Das Vorhabengebiet umfasst vorwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Als Voraussetzung für die Errichtung der neuen WEA in den SO 1-8 sind insgesamt elf Bestands-

WEA inkl. der nicht mehr benötigten Kranstellflächen und Zuwegungen zurückzubauen. Dies be-

trifft die in der Planzeichnung mit A 03, A 04, A 05, A 07, A 08, A 09, A 10, A 11, A 12 und A 15 

bezeichneten Bestandsanlagen. Gemäß den Genehmigungsbescheiden nach BImSchG wurden 

Anlagen des Typs V 80 – 2 MW und des Typs V 90 – 2 MW aufgestellt (LUA 2004, 2007). Es wurden 

Fundamente mit einer Größe von 472 m² WEA sowie 2.200 m² Kranstellfläche je WEA errichtet. 

Abweichend davon erfolgte die Genehmigung der Anlage A 06 außerhalb des Geltungsbereichs 

des Bebauungsplans „Windkraftanlagenpark der Gemeinde Haseloff-Grabow“ (GEMEINDE HASEL-

OFF-GRABOW 2002). Es handelt sich um eine Anlage des Typs E-40 mit einer Fundamentfläche von 

135 m² und einer Kranstellfläche von 600 m². Zusätzlich wurden Zuwegungen in einem Gesamt-

umfang von 2.140 m² geschaffen, die im Rahmen der Rückbaumaßnahmen nicht weiter benötigt 

werden und entsprechend ebenfalls zurückgebaut werden. 

Gemäß den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans sind in den SO 1 bis SO 8 Voll-

versiegelungen für die Fundamentflächen und Nebenanlagen mit maximal 750 m2 je WEA zuläs-

sig. Für die übrigen Anteile von maximal 2.750 m² der festgesetzten Grundfläche ist vorgesehen, 

dass diese Flächen nur mit wasserdurchlässigem Material, z. B. Recyclingschotter, befestigt wer-

den dürfen. 

Die überörtliche Erschließung erfolgt über die Ortschaft Niemegk. Die Zuwegungen zu den WEA-

Standorten verlaufen über Feldwege bzw. bereits bestehende WEA-Zuwegungen, die in erster Li-

nie von der B 102 in südlicher Richtung durch den Windpark verlaufen. 

Die privaten Verkehrsflächen zu den SO 4 und SO 8 werden neu festgesetzt, in einer Breite von 

5,5 m ausgewiesen und sind künftig ebenfalls mit wasserdurchlässigem Material zu befestigen. 
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Der Flächenumfang der Zuwegung zum SO 4 und SO 8 beträgt 3.100 m². Alle weiteren öffentli-

chen und privaten Verkehrsflächen sind bereits im Bestand vorhanden und gemäß dem Bebau-

ungsplan „Windkraftanlagenpark der Gemeinde Haseloff-Grabow“ planungsrechtlich zulässig (GE-

MEINDE HASELOFF-GRABOW 2002). 

Der Bebauungsplan „Windkraftanlagenpark der Gemeinde Haseloff-Grabow“ setzt im Bereich ei-

niger Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Zufahrtswege, Flächen zum Anpflanzen 

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest (GEMEINDE HASELOFF-GRABOW 2002). 

Diese Pflanzungen wurden nur teilweise umgesetzt bzw. sind nur noch in kleinen Teilen erhalten. 

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans sollen diese Pflanzbindungen nicht erneut fest-

gesetzt werden, um die Attraktionswirkungen möglicher Neupflanzungen für verschiedene Arten-

gruppen im Bereich des geplanten WEA-Standorts zu vermeiden. Entsprechend soll der Wegfall 

von 12.544 m² Flächen mit Pflanzbindung planextern kompensiert werden. 

2.2 Relevante Wirkfaktoren 

Nachfolgend werden die relevanten Wirkfaktoren benannt, die im Rahmen der Realisierung der 

Planungsziele der 1. Änderung des Bebauungsplans zu erwarten sind. 

Im Allgemeinen wird zwischen baubedingten (temporären), anlage- und betriebsbedingten (dau-

erhaften) Wirkfaktoren unterschieden. Im Rahmen des Vorhabens sind darüber hinaus alle Wirk-

faktoren untersuchungsrelevant, die gegenüber dem gegenwärtigen Zustand des bestehenden 

Windparks eine Veränderung darstellen und sich auf die Arten des Anhang IV der FFH-RL oder die 

Vogelarten der VRL auswirken können. 

2.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Temporäre Wirkfaktoren, die sich auf die Dauer der Bauzeit beschränken, sind: 

• temporäre Flächeninanspruchnahme, 

• Baustellenverkehr und -betrieb, 

• Temporäre Stoffimmissionen und 

• nicht stoffliche Immissionen wie Lärm und optische Störungen. 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

Durch die notwendige baubedingte Infrastruktur, für bspw. Baustraßen und Materiallager u. ä., 

werden vorübergehend Flächen in Anspruch genommen und damit Lebensräume potenziell be-

einträchtigt. Erfolgt die Inanspruchnahme außerhalb der Brut- bzw. Fortpflanzungszeit, ist der 

Störeffekt nicht erheblich. Sofern nur das Jagdgebiet betroffen ist, ist eine Störung, bspw. der 

Fledermäuse oder Greifvögel, aufgrund des geringen Flächenumfangs sowie der kurzen Dauer 

der Störung nicht erheblich. Die Offenlandflächen stehen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 
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als Lebensraum zur Verfügung. Baubedingte Gehölzinanspruchnahmen werden jedoch aufgrund 

des langen Wiederherstellungszeitraums als dauerhafte Beeinträchtigung gewertet. 
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Baustellenverkehr und -betrieb 

Für verschiedene Tierarten und deren immobile Entwicklungsstadien kann der Baustellenverkehr 

und -be-trieb eine Gefährdung darstellen, wenn sie sich während der Baumaßnahme im Baube-

reich aufhalten. Dies ist beispielsweise für Arten der Herpetofauna relevant, die das Vorhabenge-

biet ggf. nutzen, um zwischen ihren Lebensräumen zu wechseln oder im Baustellenbereich Eier 

abgelegt haben. Adulte, flugfähige Arten und auch Säugetiere können in der Regel den Bauma-

schinen und -fahrzeugen ausweichen, da die Fahrzeugbewegungen auf der Baustelle selbst mit 

einer sehr geringen Geschwindigkeit stattfinden. Generell ist die Wirkintensität dieses Faktors 

maßgeblich abhängig von dem Zeitpunkt der Arbeiten. 

Temporäre Stoffimmissionen 

Stoffimmissionen entstehen durch Arbeiten auf der Baustelle sowie den Baustellenverkehr. Die 

Einträge von Baustoffen, Staub, Nährstoffen, Abgasen, Öl etc. können zu Veränderungen der 

Standortfaktoren im Nahbereich des Baufelds führen und eine Beeinträchtigung von Lebensräu-

men verursachen. Für die im Zuge der Bauausführung möglichen Stoffimmissionen ist anzuneh-

men, dass sie kein Maß erreichen, welches Arten und ihre Lebensräume nachhaltig negativ ver-

ändert oder schädigt. Durch eine sach- und fachgerechte Bauausführung werden außerdem Risi-

ken von Einträgen vermieden. 

Lärmimmissionen 

Die durch die Bautätigkeit und den Zulieferverkehr zur Errichtung der neuen WEA erzeugten 

Lärmstörungen haben eine unterschiedliche Eingriffsschwere. Bauarbeiten, die bspw. während 

der Brutzeit der Vögel durchgeführt werden, können zur Aufgabe des Bruthabitats, respektive 

zum Abbruch der Brut führen, da Vögel auf Störungen in ihrem Revier weitaus empfindlicher re-

agieren als vor oder nach dem Brutgeschäft. Lärm kann sich auch nachteilig auf das Jagd- und 

Ruheverhalten der Tiere auswirken. Über das Ausmaß der Störung von Fledermäusen durch Bau-

lärm gibt es bisher keine detaillierten Erkenntnisse. Es wird im Allgemeinen als nicht bedeutsam 

eingeschätzt, zumal die Arbeiten i. d. R. außerhalb der nächtlichen Aktivitätszeit stattfinden. 

Bauverkehr/Bautätigkeiten 

Bautätigkeit und -verkehr können insbesondere für wandernde Tierarten eine Gefährdung dar-

stellen, wenn sie sich während der Bautätigkeit im Baubereich aufhalten. Dies ist beispielsweise 

für die Herpetofauna relevant, die das Vorhabengebiet ggf. nutzt, um zwischen ihren Lebensräu-

men zu wechseln. Die Eingriffsschwere ist dabei maßgeblich abhängig von dem Zeitpunkt der 

Störung. Der Bauverkehr erstreckt sich über die Zeit der Neuerrichtung der WEA. Die Fahrzeug-

bewegungen auf der Baustelle selbst finden mit einer sehr geringen Geschwindigkeit statt, sodass 

flugfähige Arten und auch Säugetiere, sofern sie sich überhaupt im Baustellenbereich aufhalten, 

ausweichen können. Für die Herpetofauna oder Wirbellose trifft dies aber nicht zu. 
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Optische Störungen 

Bautätigkeit und Verkehr, aber ggf. auch die Baustellenbeleuchtung, können optische Störungen 

erzeugen, die sowohl das Brut- als auch das Jagd- und / oder Ruheverhalten beeinträchtigen kön-

nen. Wie bei der Flächeninanspruchnahme und der Lärmimmission ist auch hier für die Eingriffs-

schwere der Zeitpunkt der Störung maßgeblich. Der Störeffekt der Beleuchtung auf Fledermäuse 

ist als vergleichsweise gering einzuschätzen. 

2.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Im Zusammenhang mit WEA sind im Wesentlichen zwei anlagebedingte Wirkfaktoren zu benen-

nen: 

• dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

• Kollision 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Durch den Bau von WEA werden Flächen versiegelt. Dies betrifft zum einen die Fundamentflä-

chen der Anlagen und zum anderen die für den Bau und den Betrieb bzw. die Wartung der Anla-

gen notwendigen Zuwegungen und Kranstellflächen. In dem Fall bedingt die Flächeninanspruch-

nahme einen dauerhaften Verlust faunistischer Lebensräume in Form von Nist- und Brutstätten, 

z. B. von Bodenbrütern, sowie Nahrungsflächen, z. B. von Greifvögeln oder Fledermäusen. Der 

direkte Flächenverlust ist, verglichen mit anderen Bauvorhaben bzw. Industrieanlagen, jedoch ge-

ring. 

Zudem können im Bereich neu anzulegender Wege Tierarten geringer Mobilität von Zerschnei-

dungswirkungen betroffen sein. Dies ist der Fall, wenn ein Teil eines Lebensraums beansprucht 

wird oder sich das Vorhaben auf etablierten Wanderrouten der Art befindet und diese unter-

bricht. Von Zerschneidungswirkungen können beispielsweise Amphibien und Reptilien, aber auch 

flugunfähige Wirbellose betroffen sein. 

Durch den Rückbau von WEA und deren Zuwegungen sowie der Wiederherstellung der (teil-) ver-

siegelten Flächen können darüber hinaus sowohl neue Lebensräume entstehen als auch Habitate 

verloren gehen. So können sich zuvor in Anspruch genommene Habitate im Laufe der Sukzession 

wieder entwickeln und durch entsprechende Arten besiedelt werden. Mit der Wiederherstellung 

der Ackerflächen gehen möglicherweise jedoch auch Saumstrukturen, die sich entlang der Kran-

stellflächen und Zuwegungen entwickelt haben, verloren, die bspw. für Reptilien bedeutsam sind. 

Im Zuge der Neuerrichtung der WEA sind Gehölzverluste möglich. Für baumbewohnende Arten 

kann Lebensraum verloren gehen, wenn die zu fällenden Gehölze entsprechende Qualitäten auf-

weisen. Gehölzstrukturen, die Leitlinienfunktionen innehaben und Verbindungsglieder zwischen 

einzelnen Teillebensräumen, bspw. von Fledermäusen, Reptilien oder Amphibien darstellen, kön-

nen auch bei teilweiser Beseitigung ihre Funktionalität verlieren, wenn keine umliegenden Struk-

turen die Funktion aufrechterhalten können. Aufgrund des langen Wiederherstellungszeitraums 
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der Gehölzbiotope werden auch temporär in Anspruch genommene Gehölzbiotope als anlagebe-

dingter Wirkfaktor betrachtet. 

 

Kollision 

Meldungen von Kollisionen einzelner Vögel oder auch Vogelschwärme mit großen vertikalen Bau-

werken beziehen sich vor allem auf Gebäude und Anlagen mit starken Lichtquellen, bspw. Leucht-

türme, Ölförderplattformen u. ä. Unter besonderen klimatischen Bedingungen und bei Nacht 

werden Vögel vom Licht angezogen und geblendet, bis sie orientierungslos gegen das Hindernis 

fliegen. Neben starken, selbstleuchtenden Lichtquellen besitzen auch etwas heller beleuchtete 

Bauten ein entsprechendes Gefährdungspotenzial (GRAUTHOFF 1990, HINSCH 1996, HORCH & KELLER 

2005). Unterdessen sind Kollisionen von einzelnen Kleinvögeln mit WEA-Masten bekannt, u. a. 

Grauammer und Neuntöter, wobei die meisten Arten jedoch diesbezüglich keine Vulnerabilität 

zeigen. 

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Die betriebsbedingten Auswirkungen umfassen: 

• Kollision mit Rotorblättern 

• indirekter Lebensraumverlust bzw. Entwertung anlagennaher Flächen 

• Barrierewirkung 

• regelmäßige Wartungsarbeiten 

Kollision mit Rotoren (Fledermaus- bzw. Vogelschlag) 

Aufgrund der Schwierigkeit, das Verhalten der Fledermäuse während der Jagd oder Migration an 

bestehenden Windturbinen zu untersuchen, fehlen Kenntnisse darüber, wie Fledermäuse trotz 

ihrer Ultraschall-Orientierung an WEA zu Schaden kommen (HORN et al. 2008). 

Bislang wurden verschiedene Hypothesen zum Grund der Fledermauskollision diskutiert. Eine Hy-

pothese nimmt bspw. an, dass WEA für Fledermäuse akustisch schwer zu ortende Hindernisse 

darstellen (AHLEN 2003, BACH & RAHMEL 2004, DÜRR & BACH 2004). 

Auch könnten Insektenhäufungen als potenzielle Beute im Nabenbereich einer WEA eine Attrak-

tionswirkung auf Fledermäuse hervorrufen (AHLEN 2002, RYDELL et al. 2010). Fledermäuse könnten 

so während der Jagd in den Gefahrenbereich der Kanzel und Rotoren gelangen. In verschiedenen 

Studien, durchgeführt in den USA und in Deutschland, konnten Fledermäuse bei Erkundungs- und 

Jagdflügen an WEA im Bereich von Kanzeln mittels Infrarotkameras beobachtet werden (HOCH-

RADEL et al. 2019). Fledermäuse könnten in Luftverwirbelungen der Rotorblätter geraten und kol-

lidieren. BAERWALD et al. (2008) vermuten, dass nicht nur eine direkte Kollision zum Tod führt, 

sondern auch die Reduktion des Luftdrucks im Bereich der Rotorblätter Auswirkungen auf 
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vorbeifliegende Fledermäuse hat und zum sogenannten „Barotrauma“ führt. Dieses kann die 

Schädigung von Geweben und Lunge und somit auch den Tod zur Folge haben. Neueren Berech-

nungen der tatsächlichen Luftdruckveränderungen am Rotorblatt zufolge, ist es eher unwahr-

scheinlich, dass Fledermäuse in den Bereich der höchsten Luftdruckveränderungen fliegen, ohne 

direkt vom Rotorblatt geschlagen zu werden (LAWSON et al. 2020). Es ist jedoch nicht abschließend 

geklärt, ab welchem Luftdruckabfall ein „Barotrauma“ bei Fledermäusen tatsächlich eintritt, und 

so können Schädigungen der Organe, die im weiteren Verlauf zum Tod führen nicht gänzlich aus-

geschlossen werden. 

Neuere Studien mit hochauflösenden Wärmebildkameras belegen die Akttraktionswirkungen von 

Windenergiekanzeln auf Fledermäuse (HOCHRADEL et al. 2019). Zudem ist der WEA-Rotorflügel als 

rotierendes Hindernis akustisch schwer zu orten oder kann baumartige Strukturen vortäuschen, 

die zu einem Anflug der Kanzel verleiten (CRYAN et al. 2014). 

Die Totfundrate von Fledermauskadavern unter WEA divergiert in den unterschiedlichen Unter-

suchungen zu verschiedenen Windparks sehr stark und scheint vor allem von den standörtlichen 

Verhältnissen abzuhängen (BRINKMANN 2006, ENDL et al. 2004, GRÜNKORN 2005, TRAPP et al. 2002, 

GRÜNKORN et al. 2016). Laut BRINKMANN et al. (2006) finden sich weniger Kollisionsopfer unter WEA 

im Offenland. Auf der Grundlage einer Studie an 30 WEA schätzt NIERMANN (2015) die Zahl der 

Kollisionsopfer auf 6 bis 10 Tiere je Anlage und Jahr. Die dabei am häufigsten von Fledermaus-

schlag betroffenen Arten waren Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), gefolgt vom Großen 

Abendsegler (Nyctalus noctula) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) (DÜRR 2023a). 

Die meisten Fledermaus-Schlagopfer werden in Deutschland im Spätsommer und Herbst, in der 

Zeit von Juli bis September, während der Schwärm- und Zugphase nach Auflösung der Wochen-

stubengesellschaften registriert (ZAHN et al. 2014). Daher scheinen vor allem die wandernden Ar-

ten bei ihren Transferflügen von den Sommerquartieren in die Paarungs- bzw. Winterquartiere 

von der Kollisionswirkung betroffen zu sein. Generell existieren jedoch große Kenntnisdefizite im 

Bereich der Fledermausmigration (RODRIGUES et al. 2008). 

Eine Vielzahl anderer Arten bevorzugt das bodennahe Jagen. Häufig werden dabei Insekten der 

Kraut- oder Moosschicht im Flug aufgenommen (KULZER 2003). Diese sogenannten Gleaner sind 

aufgrund ihres räumlich eingeschränkten Jagdreviers und der geringen Flughöhen bei der Nah-

rungssuche weniger bis kaum von Kollisionen mit den Rotorflügeln betroffen. Das Mausohr bspw. 

ist nur mit einem Anteil von 0,06 % aller Totfunde in Deutschland repräsentiert (DÜRR 2023a). Eine 

Übersicht der in Brandenburg durch Kollision betroffenen Arten ist in Abb. 1 aufgezeigt (ebd.). 
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Abb. 1: durch Kollision betroffene Fledermausarten in Brandenburg (nach DÜRR 2023a, LFU, Stand 09.08.2023) 

Vogelschlag an WEA wurde in vielen Fällen dokumentiert (HÖTKER et al. 2004, REICHENBACH 2004a, 

REICHENBACH et al. 2004, HORCH & KELLER 2005, HÖTKER 2006, DÜRR 2023b, 2023c). Die Anzahl kolli-

dierter Vögel pro Jahr und WEA schwankte in den verschiedenen Studien beträchtlich (0 bis 60 

Tiere). Dabei spielten die WEA-Standorte hinsichtlich ihrer Habitatausstattung eine entschei-

dende Rolle. In der Nähe von Feuchtgebieten war die Zahl kollidierter Vögel um ein Vielfaches 

höher als in der „Normallandschaft“ im Binnenland (HÖTKER 2006). Mithilfe der Schlagopferkartei 

der Staatlichen Vogelschutzwarte Brandenburg lassen sich Arten identifizieren, die besonders von 

Vogelschlag betroffen sind. In Brandenburg zählen zu diesen vor allem Rotmilan, Seeadler und 

Mäusebussard (DÜRR 2023b, 2023c, LANGGEMACH & DÜRR 2023). 

Vogelschlag an WEA ist gegenüber anderen hohen Bauwerken, Kabeltrassen, Freileitungen oder 

im Straßenverkehr in seiner Größenordnung als Eingriff in Vogelbestände von untergeordneter 

Bedeutung zu sehen, darf aber trotzdem nicht vernachlässigt werden (BÖTTGER et al. 1990, GATTER 

2000, RICHARZ et al. 2001, REICHENBACH 2004a, HORCH & KELLER 2005, HAAS & SCHÜRENBERG 2008). Ins-

besondere dann, wenn langlebige, reproduktionsschwache Arten, so genannte K-Strategen wie 

bspw. der Seeadler, betroffen sind, können Gefährdungen der lokalen Population nicht ausge-

schlossen werden (DÜRR 2004, REICHENBACH 2004a, BELLEBAUM et al. 2013, KRUMENACKER & KRÜGER 

2016, LANGGEMACH & DÜRR 2023). 

Das vergleichsweise niedrige Risiko von Kollisionen mit WEA resultiert offenbar aus der Wahr-

nehmbarkeit der Anlagen durch die Vögel. Niedrig fliegende Zugvögel weichen einer WEA in 100 

bis 600 m Abstand aus und setzen hinter der WEA meist den Flug in der ursprünglichen Richtung 

fort. Dieses Phänomen des weiträumigen Ausweichens tritt auch in der Nacht auf (WINKELMAN 

1985 zit. in GRAUTHOFF 1990, VAN DER WINDEN 1999, REICHENBACH et al. 2004). Zugvögel können lau-

fende WEA demnach offensichtlich nicht nur visuell, sondern auch akustisch wahrnehmen und 

ihnen ausweichen. 
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Bei sehr ungünstiger Witterung wie Nebel oder Sturm, kann die Wahrnehmung behindert oder 

die Manövrierfähigkeit stark eingeschränkt sein. Unter solchen Umständen steigt die Gefahr der 

Kollision mit den WEA, gleichzeitig sind bei diesen Witterungsbedingungen in der Regel weniger 

Vögel im Flug. 

Zu den Möglichkeiten der Erhöhung der Wahrnehmbarkeit der Rotorflügel schreiben HÖTKER et al. 

(2004, S. 55-56): „Vögel können, wenn sie sich sehr nahe an einer WKA befinden, drehende Wind-

mühlenflügel nicht mehr als feste Objekte, sondern nur noch als Schleier wahrnehmen (Bewe-

gungsschleier, motion smear). Die Entfernungen, ab der dieses Phänomen auftritt, betragen etwa 

20 m bei kleinen, schnell drehenden Rotoren und 50 m bei größeren Rotoren. Hierin könnte einer 

der Gründe für viele Kollisionen von Greifvögeln liegen, die fast ausschließlich tagsüber passieren, 

also zu einer Zeit, in der das Sehvermögen der Vögel eigentlich gut funktioniert.“ 

Aus den Analysen von HÖTKER (2006) geht hervor, dass das Vogelschlagrisiko mit zunehmender 

Anlagenhöhe bzw. Rotorlänge steigt. Zum einen wird eine größere Fläche von den Rotoren über-

strichen und zum anderen erhöht sich die Geschwindigkeit an den Rotorspitzen. Zudem ragen die 

Anlagen weiter in den Luftraum. Zu gegensätzlichen Ergebnissen kommen ECODA UMWELTGUTACHTEN 

& INGENIEURBÜRO DR. LOSKE (2012) hinsichtlich der Greifvögel. Sie haben auf Grundlage umfangrei-

cher Untersuchungen berechnet, dass sich bei Nabenhöhen von über 130 m das Kollisionsrisiko 

für Greifvögel wie bspw. den Rotmilan, selbst bei einer Vervierfachung der Nennleistung, verrin-

gert. 

Generell sind Vogelarten, die gegenüber WEA kein Meideverhalten zeigen, potenziell stärker von 

Kollision betroffen. 

Indirekte Beeinflussung des Lebensraumes 

Über mögliche Beeinflussungen der Fledermauslebensräume durch von WEA verursachten 

Lärmemissionen oder sonstigen Störungen ist bisher noch nicht viel bekannt. In der norddeut-

schen Tiefebene bei Cuxhaven wurde 1998 - 2002 das Raumnutzungsverhalten der Fledermäuse 

sowohl vor als auch nach dem Bau von WEA untersucht (BACH 2001, 2003). 

Die Ergebnisse zeigten, dass z. B. Breitflügelfledermäuse (Eptesicus serotinus), die das Untersu-

chungsgebiet vor dem Aufstellen der WEA als Jagdgebiet nutzten, dieses Gebiet nach dem Stellen 

der WEA immer stärker zu meiden schienen. Die Zwergfledermäuse (Pipistrellus pipistrellus) nah-

men im Laufe der Zeit und nach der Errichtung der WEA hingegen zu. Die Hypothese, dass der 

Betrieb der WEA-Ultraschallemissionen erzeugt, die im Frequenzbereich der Breitflügelfleder-

mäuse liegen, wurden durch Beobachtungen von AHLEN (2002) entkräftet. AHLEN (2002) konnte 

nachweisen, dass Nordfledermäuse (Eptesicus nilssonii), eine mit der Breitflügelfledermaus eng 

verwandte Art, gezielt im Nahbereich von WEA jagen. Mittlerweile geht man davon aus, dass WEA 

keine Scheuchwirkung auf Fledermäuse ausüben (BRINKMANN et al. 2011). 

Ein weiterer Aspekt ist der potenzielle Verlust der Nahrungsgrundlage. CORTEN & VELDKAMP (2001) 

zeigten, dass Rotorblätter Insekten aus der Luft kämmen. Auch TRIEB et al. (2018) liefern Hinweise 
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auf Verluste von Fluginsekten in Windparks. VOIGT (2021) stellt dazu eine Quantifizierung dieses 

Biomasseverlusts dar. Wie groß die Auswirkungen auf das Nahrungsangebot insbesondere für 

Fledermäuse sind, wurde noch nicht untersucht. TRUSCH et al. (2021) konnten bei Versuchen mit 

Lichtfallen an einer einzelnen WEA hingegen keine besondere Bedeutung hinsichtlich des aktuel-

len Phänomens des Insektenschwunds feststellen. Wie groß die Auswirkungen auf das Nahrungs-

angebot insbesondere für Fledermäuse und Vögel letztlich sind, lässt sich nicht hinreichend be-

stimmen. 

Der Betrieb von WEA verursacht optische Störreize, wie Schattenwurf oder Bewegungssugges-

tion, und Schallemissionen, die eine Scheuchwirkung auf Vögel haben können. Dadurch können 

Brut- und Nahrungshabitate oder auch Rastflächen als essenzielle Lebensraumbestandteile indi-

rekt beeinträchtigt werden. Dabei sind artspezifisch sehr unterschiedliche Meideabstände festzu-

stellen. Während beim Mäusebussard bspw. keine ausgeprägten Meidebereiche zwischen WEA- 

und Horststandorten ermittelt wurden (HÖTKER 2006), gibt es Hinweise auf reduzierte Beständig-

keit von Brutaktivitäten des Schwarzstorchs in der Nähe von WEA (GNOR 2015, WEISE 2016, FACH-

AGENTUR WINDENERGIE AN LAND 2016). 

Nach derzeitigem Stand des Wissens werden die meisten Brutvogelarten nicht nennenswert be-

einträchtigt (HÖTKER et al. 2004, REICHENBACH 2004a, REICHENBACH et al. 2004, HORCH & KELLER 2005, 

HÖTKER 2006, MÖCKEL & WIESENER 2007). Zum Teil brüten verschiedene Arten in unmittelbarer Nähe 

der Anlagen und inmitten von Windparks. Selbst bei besonders geschützten Arten und solchen, 

denen aufgrund ihrer nachgewiesenen Empfindlichkeit gegenüber anderen Störungen eine ge-

wisse Indikatorfunktion zukommt, war durch die Errichtung und den Betrieb von WEA keine Ab-

nahme des Bestands festzustellen (z. B. REICHENBACH 2004b, SINNING 2004a, 2004b, 2004c, SINNING 

et al. 2004, MÖCKEL & WIESENER 2007). Die signifikante Zunahme einiger weniger Arten in Wind-

parks wird mit zusätzlichen Strukturen, wie Wegränder oder Gräben, in zuvor strukturlosen Ge-

bieten in Zusammenhang gebracht (HÖTKER et al. 2004, SINNING et al. 2004, HÖTKER 2006). 

Bei den Wat- und einigen Hühnervogelarten wurden hingegen relevante Verringerungen der Be-

stände nach Errichtung von WEA festgestellt (PEARCE-HIGGINS et al. 2009, 2012). Die Meideab-

stände variieren artspezifisch zwischen 100 m bei brütenden Kiebitzen und 400 m bei Brutpaaren 

der Uferschnepfe (STEINBORN et al. 2011, HÖTKER 2017). Langzeituntersuchungen zeigen Abnahmen 

des Kiebitz- und Uferschnepfenbestands. Zumindest beim Kiebitz wird nicht ausgeschlossen, dass 

kleinräumige Scheucheffekte und die zunehmende Erschließung des Gebietes durch Wegebau 

den negativen Trend begünstigt haben (STEINBORN & STEINMANN 2014). 

Nach REICHENBACH & STEINBORN (2006) sowie STEINBORN et al. (2011) mieden Brachvögel WEA bis 

50 m Distanz und zeigten störanfällige Verhaltensweisen (Putzen, Rast) erst unter ca. 200 m. In 

einer BACI-Studie fanden PEARCE-HIGGINS et al. (2012) beim Brachvogel in einem 620 m weiten 

Umkreis um einen WP eine Reduktion der Brutdichte um 40 % in der Bauzeit und ebenso nach 

Inbetriebnahme der WEA. Die deutlich größere Meidedistanz von 800 m nach PEARCE-HIGGINS et 

al. (2009) wird damit erklärt, dass es sich bei dem schottischen Untersuchungsgebiet um natur-

nahe Lebensräume handelt. Zu Rotschenkel und Uferschnepfe werden widersprüchliche bzw. 
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ungenügende Ergebnisse durch zu kleine Stichprobenumfänge genannt; in den meisten Jahren 

mieden Uferschnepfen beim Brüten die 100 m-Zone (STEINBORN et al. 2011). 

Zudem führt die Errichtung von WEA in der Nähe zu Brutplätzen des Schwarzstorchs meist zu 

einer Verringerung der Beständigkeit und einer Abnahme der Brutvorkommen (GNOR 2015, 

RICHARZ 2021).  

WEA stellen für bestimmte Rast- und Zugvögel ein Hindernis bzw. eine erhebliche Störquelle dar. 

Dies betrifft in erster Linie Gänse, Enten und Limikolen. Die störungsempfindlichen Arten halten 

mehrheitlich Abstände von mehreren hundert Metern zu laufenden WEA (PEDERSEN & POULSEN 

1991, SCHREIBER 1993a, 1993b, 1999, WALTER & BRUX 1999, ISSELBÄCHER & ISSELBÄCHER 2001, REICHEN-

BACH et al. 2004, HÖTKER 2006, MÖCKEL & WIESENER 2007). Infolgedessen können essentielle Nah-

rungs- und Rastflächen verloren gehen. Dieser Verlust ist dann erheblich, wenn in der näheren 

Umgebung keine geeigneten Ausweichflächen vorhanden sind. Dieser Effekt könnte sich bei grö-

ßeren WEA verstärken. HÖTKER (2006) stellte allerdings kein spezifisches Meideverhalten in Ab-

hängigkeit von Typ und / oder Größe verschiedener WEA-Typen mit unterschiedlicher Höhe fest. 

Darüber hinaus war ein Repowering für Brutvögel in den meisten Fällen positiv zu bewerten (HÖT-

KER 2006). Für die Wiesenweihe kann bislang davon ausgegangen werden, dass WEA mit einem 

Rotortiefpunkt von mehr als 45 m, die in den Bruthabitaten der Wiesenweihe in Betrieb genom-

men werden, eine geringere Gefährdung darstellen als Anlagen mit einem geringeren Rotortief-

punkt (SCHAUB et al. 2019). Dieser Effekt kann auch auf weitere Groß- und Greifvögel übertragen 

werden (SCHAUB & MILLION 2021). Für die Gastvögel ergab sich in Bezug auf das Repowering hin-

gegen ein sehr uneinheitliches Bild. Unter den störempfindlichen Arten traten negative Bewer-

tungen bei Gänsen, Goldregenpfeifern und Kiebitzen auf (HÖTKER 2006).  

Über Beeinträchtigungen der Lebensräume anderer Arten, z. B. Großsäuger, Libellen, Käfer etc., 

durch WEA liegen bisher keine genaueren Untersuchungen und Erkenntnisse vor. Ausgehend von 

den Beobachtungen bspw. an Straßen oder im Umfeld anderer Industrieanlagen kann aber davon 

ausgegangen werden, dass eine potenzielle Beeinträchtigung im Regelfall eher gering bzw. uner-

heblich sind. 

Barrierewirkung 

Bisher liegen keine Beobachtungen einer Barrierewirkung von WEA auf Fledermäuse infolge ei-

ner allgemeinen Scheuchwirkung vor. Aufgrund der beobachteten Schlagopfer ist eine Barriere-

wirkung unwahrscheinlich (BACH 2001, 2003). 

Ziehende Vögel umfliegen WEA in unterschiedlichen Abständen. Bei Gänsen und Schwänen liegt 

diese Distanz häufig bei ca. 600 m. Eigene zahlreiche Beobachtungen zeigen aber, dass Windparks 

regelmäßig auch anlagennah um-, über- oder sogar durchflogen werden. Für Kraniche wurden 

Distanzen von 300 m bis zu 1.000 m beobachtet (NOWALD 1995, BRAUNEIS 2000, MÖCKEL & WIESNER 

2007). Dies scheint aber nur die Zugvögel zu betreffen. Aufgrund der Anlagenkonfigurationen 

werden Windparks demnach komplett umflogen und können so als Barrieren wirken. Darüber, ob 

dies mit steigender Zahl von Windparks einen relevanten Einfluss auf den Energiehaushalt der 
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ziehenden Vögel hat, gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse, es wird aber allgemein davon 

ausgegangen, dass dies nicht der Fall ist (HÖTKER 2006). 

Befinden sich WEA im direkten Umfeld von Nahrungsflächen oder in der Nähe von Schlafgewäs-

sern, könnte der Anflug auf ebendiese aufgrund des Meideverhaltens möglicherweise blockiert 

werden. Im Umfeld des Windparks Buckow Süd (Land Brandenburg) hat das Auftreten Nordischer 

Gänse nach dessen Inbetriebnahme aber stark zugenommen (STOEFER 2007b). 

Nach Errichtung eines großen Windparks bei Zehdenick (Land Brandenburg) blieb die Nutzung 

der Nahrungsflächen und der benachbarten Schlafgewässer auf gleichem Niveau (K&S UMWELT-

GUTACHTEN 2009). Sowohl in diesen als auch in weiteren Gebieten wurde beobachtet, dass beson-

ders attraktive Nahrungsflächen intensiv genutzt wurden, obwohl sie sich dicht hinter den Wind-

parks befanden und dadurch der direkte Anflug behindert wurde (K&S UMWELTGUTACHTEN 2006, 

2008a). Im Windpark Buckow Süd (Land Brandenburg) konnte mehrfach beobachtet werden, dass 

selbst Trupps von mehreren Tausend Gänsen beim Abflug von den Nahrungsflächen zu den Schlaf-

plätzen, zwischen den in einer Reihe quer zur Flugrichtung stehenden WEA hindurch flogen (ei-

gene Beobachtungen). Dem gegenüber vermutet HEINICKE (2009), dass die regional starken Ab-

nahmen der Gänserastbestände im Raum Prenzlau und im Raum Neustadt/Dosse mit der dort 

intensiven Windenergie-Nutzung zusammenhängen. 

Eine Studie im Windpark südwestlich der Stadt Wesel in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, dass 

Blässgänse, kleinräumigere Ausweichverhalten gegenüber Windparks zeigen, als vorangegangene 

Studien belegen konnten. In diesem Windpark sind neuere Anlagentypen mit Rotorlängen von 41 

bzw. 46 m und Gesamthöhen von 149 bzw. 150 m in Betrieb. Bei dem Vergleich der Nutzungsin-

tensitäten bei der Rast und Nahrungssuche vor und nach Inbetriebnahme der drei WEA ergab 

sich nur ein geringer Unterschied. Die Nutzungsintensität stieg sogar an einer WEA nach der In-

betriebnahme im Umkreis von 200 m deutlich an. Auch im Umfeld eines Schlafgewässers hat sich 

die Nutzungsintensität nach Errichtung dieser Anlagen neueren WEA-Typs gegenüber dem Zeit-

raum vor der Inbetriebnahme erhöht. Grundsätzlich konnte belegt werden, dass Blässgänse nur 

in geringem Maße vertikale Ausweichbewegungen im Umkreis von 200 m um WEA neueren An-

lagentyps gezeigt haben. Dies könnte damit im Zusammenhang stehen, dass die ermittelte Flug-

höhe während der Hauptaktivitätszeit unterhalb der rotorüberstrichenen Fläche der Anlagen lag 

(FRITZ et al. 2021). 

Im Abwindbereich von WEA kann es darüber hinaus zu flugdynamischen Problemen, insbeson-

dere für Segler (Störche, Kraniche) zu flugdynamischen Problemen und Irritationen, bis hin zum 

Auflösen von Flugverbänden, kommen (KAATZ 1999). 

Für Brutvögel und die meisten anderen Zugvogelarten (Sperlings- und Greifvögel) kann aufgrund 

zahlreicher Beobachtungen in Windparks eine Barrierewirkung nahezu ausgeschlossen werden 

(z. B. K&S UMWELTGUTACHTEN 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2011a, 2011b, 

2012a, 2013a, 2013b, 2015a, 2015b, MÖCKEL & WIESENER 2007, STOEFER 2007a, 2007b). 



 Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 

AFB zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Mühlenfließ im OT Haseloff-Grabow”  23 

Beunruhigung durch regelmäßige Wartungsarbeiten 

Aufgrund rechtlicher Vorgaben sind regelmäßige Prüf- und Wartungsarbeiten an WEA erforder-

lich. Wartungsarbeiten finden während der Betriebsphase lediglich an wenigen Tagen pro Jahr 

und WEA statt. Beeinträchtigungen der Avifauna, welche durch visuelle Störungen während War-

tungsarbeiten auftreten, können in ihrer Wirkung hinsichtlich der Dauer und des Ausmaßes als 

vergleichsweise gering angesehen werden und führen nicht zu merklichen Auswirkungen. 

Im Hinblick auf den wartungsbedingten Verkehr ist ein erhöhtes Kollisionsrisiko für Fledermäuse 

grundsätzlich nicht erkennbar, da die Wartungsarbeiten während des Tageszeitraums, außerhalb 

der Aktivitätsphase der Fledermäuse, stattfinden. 

Die lokale Fauna ist an ähnliche Störungen gewöhnt, da auch im Zuge der landwirtschaftlichen 

Nutzung und der Wartung der Bestands-WEA im Windpark an einzelnen Terminen ein Befahren 

der Flächen und eine Anwesenheit von Menschen vorkommen. Insgesamt sind die Auswirkungen 

des Wartungsverkehrs für das geplante Vorhaben als vernachlässigbar einzustufen. 

2.2.4 Repowering-bedingte Wirkfaktoren 

Repowering-Vorhaben zeichnen sich in der Regel durch eine Reduzierung der Anlagenzahl gegen-

über dem Ist-Zustand zugunsten der Errichtung höherer und leistungsstärkerer Anlagen aus. Da-

mit ergeben sich Veränderungen, die sich auf die Arten des Anhangs IV der FFH-RL oder die Vo-

gelarten der VRL auswirken können. 

Veränderung der Anlagenanzahl 

Repowering-Standorte sind durch die Windenergie bereits vorgeprägt. Die WEA im Windpark sind 

als Vorbelastung zu berücksichtigen. Im Allgemeinen kann es durch die Verlagerung von WEA-

Standorten (Rückbau & Neubau) zu einer Aufgabe konfliktträchtiger WEA-Standorte kommen, die 

sich z. B. positiv auf die Schlaggefahr für kollisionsgefährdete Arten, insbesondere der Vögel und 

Fledermäuse, oder auf das Meideverhalten einiger Brut- und Zugvögel auswirken kann. Folglich 

kann eine veränderte Standortwahl dazu führen, dass sich die allgemeine Konfliktsituation ver-

bessert. Insgesamt ist trotz einer geringfügigen Verringerung der Anlagenanzahl aufgrund des 

größeren Flächenbedarfs der neu geplanten Anlagen ein zusätzlicher Flächenbedarf zu erwarten. 

Der Verkehr für die im Windpark betriebsbedingt regelmäßig anfallenden Wartungsarbeiten wird 

sich voraussichtlich nicht nennenswert verändern (siehe Kapitel 2.2.3). 

Errichtung höherer und leistungsstärkerer WEA 

Mit dem Rückbau kleinerer Anlagen und der Neuerrichtung größerer, leistungsstärkerer Anlagen 

erhöht sich die rotorüberstrichene Fläche. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich das Konfliktpo-

tenzial für die einzelne Art in gleicher Weise erhöht. Der Gefahrenbereich der rotorüberstriche-

nen Fläche wird artspezifisch unterschiedlich definiert. Die neuen Anlagen werden darüber hin-

aus eine größere Gesamtanlagenhöhe aufweisen als die Alt-Anlagen. Durch die Steigerung der 

Gesamthöhe der neu geplanten Anlagen sowie die Vergrößerung der rotorüberstrichenen Fläche 
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durch die Verwendung längerer Rotorblätter kann sich fortan ein höheres Kollisionsrisiko für Ar-

ten ergeben, die entsprechende Flughöhen präferieren. Mit der zunehmenden Gesamthöhe der 

Windenergieanlagen ist dementsprechend eine Veränderung der Gefahrensituation insbeson-

dere für wandernde Fledermaus- und Vogelarten anzunehmen, die sich in größeren Höhen be-

wegen. Der Abstand zwischen dem unteren Rotordurchlauf und dem Boden verändert sich 

ebenso, wodurch sich das potenzielle Kollisionsrisiko für niedrig fliegende Arten verringern kann. 
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3 Relevanzprüfung 

Im Rahmen einer Relevanzprüfung werden zunächst die europarechtlich geschützten Arten „her-

ausgefiltert“ (Abschichtung), für die ein Verbotstatbestand durch das Projekt mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher einer artenschutz-

rechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden müssen. Dies sind Arten, 

• die im Land Brandenburg gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschollen sind, 

• die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

• deren Lebensräume / Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen und 

• deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabenbedingt so gering ist, dass sich relevante Beein-

trächtigungen / Gefährdungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen lassen. 

Aufgrund der Flächeninanspruchnahme können grundsätzlich alle Tier- und Pflanzenarten hin-

sichtlich der Nrn. 1 und 4 des § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen sein. Ein direkter Lebensraumver-

lust kann dennoch für die meisten europarechtlich geschützten Arten bzw. Artengruppen weitest-

gehend ausgeschlossen werden, da ein Vorkommen aufgrund des Mangels an geeigneten Habi-

taten nicht sehr wahrscheinlich ist. Dies betrifft im Speziellen: 

• alle nach Anhang IV FFH-RL geschützten Fische (keine Gewässer im Eingriffsraum) und 

• alle nach Anhang IV FFH-RL geschützten Pflanzenarten (keine Nachweise im Eingriffs-

raum). 

Für die Arten, die im Vorhabengebiet trotz fehlender idealer Lebensraumbedingungen vorkom-

men könnten und/oder deren Wirkungsempfindlichkeit aber vorhabenbezogen so gering ist, dass 

mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst wer-

den, wird keine Detailprüfung erforderlich. Damit ist der geltenden Rechtsprechung (BVerwG v. 

12.03.2008) genüge getan. Das Vorhabengebiet verliert nicht seine Funktion bzw. die Arten sind 

in ihren Lebensraumansprüchen soweit flexibel, dass sie im Umfeld des Vorhabengebietes aus-

reichend Ersatzlebensräume finden. Außerdem können für diese Arten durch das Vorhaben be-

dingte populationsbezogene Verschlechterungen des Erhaltungszustandes ausgeschlossen wer-

den. Dies betrifft im Speziellen: 

• alle nach Anhang IV FFH-RL geschützten terrestrischen Säugetiere und 

• alle nach Anhang IV FFH-RL geschützten Wirbellosen. 

Hinsichtlich der nach Anhang IV der FFH-RL geschützten Amphibienarten ist im Rahmen einer 

Übersichtsbegehung festgestellt worden, dass innerhalb des Untersuchungsraums kein Lebens-

raumpotenzial für diese Artengruppe vorhanden ist (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024a), so dass eine 

weitere Betrachtung entfällt. 
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Für die Reptilien, die Chiropteren- und die Avifauna sind bau-, anlage- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen hingegen möglich (s. o.). 

Für das Vorhabengebiet müssen somit die drei o. g. genannten Artengruppen (Reptilien, Chirop-

tera und Avifauna) berücksichtigt werden. Die art- bzw. gruppenspezifischen Auswirkungen wer-

den im Folgenden betrachtet. Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in tabellarischer Form in An-

hang 1 dargelegt. 
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4 Bestand und Betroffenheit der Reptilien nach Anhang IV FFH-RL 

4.1 Bestandserfassung und -bewertung 

4.1.1 Methodik 

Die Erfassung der Reptilien fand im Jahr 2023 statt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024a). Der Untersu-

chungsraum (UR) beinhaltet einen 50 m breiten Puffer entlang der geplanten Anlagen, Zuwegun-

gen und Waldkanten im Umfeld der geplanten WEA. Eine Überschaukartierung zur Einschätzung 

des Lebensraumpotenzials wurde im März 2023 durchgeführt. Dabei wurden geeignete Habi-

tatstrukturen, wie Saumstrukturen mit Versteckmöglichkeiten in Form von Totholz- und Le-

sesteinhaufen, Sonnenplätzen und sandigen Bereichen zur Eiablage etc. dokumentiert. Die Erfas-

sung der Zielart Zauneidechse erfolgte anschließend an vier Terminen von Mai bis September, auf 

allen Flächen mit Lebensraumpotenzial innerhalb des UR, zu jeweils artspezifisch günstigen Ta-

geszeiten und bei geeigneter Witterung. Die Daten wurden anschließend in ein Geografisches 

Informationssystem (GIS) übertragen und visualisiert. 

Für die vorliegende artenschutzrechtliche Bewertung werden für eine Teilfläche im östlichen Gel-

tungsbereich zudem die Erfassungsergebnisse aus dem Jahr 2021 herangezogen (K&S UMWELTGUT-

ACHTEN 2023b). 

4.1.2 Ergebnisse und Bewertung 

Entlang der Wegstrukturen im Betrachtungsraum (BR) wurden Flächen mit geringem und hohem 

Habitatpotenzial für die Zauneidechse festgestellt, wobei sich die qualitativ höherwertigen Berei-

che im Westen des BR konzentrieren (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024a). Der zentral durch das Vorha-

bengebiet von Norden nach Süden verlaufende Feldweg stellt dabei einen nachweislich besiedel-

ten Lebensraum mit angrenzendem Verbundkorridor der streng geschützten Zauneidechse dar 

(Karte A, Seite 29). Im Rahmen der Kartierungen konnten hier vereinzelt adulte, subadulte und 

juvenile Exemplare beobachtet werden. Die Bereiche verfügen über eine in ihrer Ausdehnung 

variierende Saumstruktur in sonnenexponierter Lage und weisen diverse Strukturelemente in 

Form von Totholz- und auch Lesesteinhaufen auf. Rohbodenstellen sowie grabfähige Böden sind 

ebenfalls vorhanden. Der überwiegende Teil der weiteren Ökotone im BR bieten aufgrund feh-

lender oder spärlich ausgeprägter Strukturvielfalt lediglich ein geringes bis mittleres Habitatpo-

tenzial. 

Die Lebensräume der Zauneidechse sowie Fundpunkte der Individuen im BR werden auf Karte A 

(Seite 29) dargestellt. Die nachgewiesene Zauneidechse wird auf der bundesweiten Vorwarnliste 

geführt (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020). In Brandenburg gilt die Zauneidechse 

als gefährdet (SCHNEEWEIß et al. 2004). Weitere Reptilienarten traten innerhalb des BRs im Erfas-

sungszeitraum nicht auf.  

Aufgrund der Kleinflächigkeit geeigneter Habitate innerhalb des BR sowie der vergleichsweise ge-

ringen Nachweiszahl bzw. Aktivitätsdichte, ist von einer kleinen Zauneidechsen-Population bzw. 
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einer geringen Abundanz auszugehen. Der Nachweis aller Altersstadien lässt hingegen grundsätz-

lich auf eine gute Populationsstruktur schließen. Im BR sind mehrere potenziell geeignete Habi-

tate vorhanden, die durch ihre Lage zueinander grundsätzlich auch eine Vernetzung untereinan-

der aufweisen. 
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Karte A: Ergebnisse Reptilien 
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4.2 Überprüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bezüglich der im 

Betrachtungsraum vorkommenden Reptilien 

4.2.1 Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Durch den Baustellenverkehr und die geplanten Baumaßnahmen kann es zu einem baubedingt 

signifikant erhöhten Tötungsrisiko für die Zauneidechse kommen. Dies betrifft Teilbereiche der 

öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sowie einzelne Baugebiete. Aufgrund anhaltender Bau-

tätigkeiten in diesen Bereichen ist eine erhöhte Mortalität gegenüber dem gängigen und nur zeit-

weise stattfindenden landwirtschaftlichen Verkehr zunächst anzunehmen, sollten die Bautätig-

keiten in der Aktivitätszeit der Zauneidechsen durchgeführt werden. Zusätzlich können insbeson-

dere vegetationsfreie Baustellenbereiche, die lediglich temporären Nutzungen unterliegen, von 

der Zauneidechse als Eiablageplätze genutzt werden, sodass auch Entwicklungsformen von einem 

baubedingten Tötungsrisiko betroffen sein können.  

Darüber hinaus ist eine anlagebedingte Betroffenheit zu erwarten, wenn Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten dauerhaft in Anspruch genommen werden. 

Da das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden kann, wird für die Art eine Einzelfallbetrachtung durchge-

führt. 

4.2.2 Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) ist hinsichtlich der Zauneidechse lediglich nach-

geordnet relevant, da ein Verbotseintritt kaum stattfindet, ohne dass es zuvor zu einer Beein-

trächtigung von Lebensräumen, also Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, gekommen ist. 

4.2.3 Beschädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m Abs. 5 BNatSchG 

Der Verbotstatbestand der Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann ausgelöst werden, wenn Baugebiete oder Verkehrsflächen in Be-

reichen festgesetzt werden, die von Reptilien dauerhaft als Lebensraum genutzt werden und de-

ren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht mehr erfüllt wird. Die Prüfung des 

Eintretens des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG er-

folgt im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung. 
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4.3 Einzelfallbetrachtung 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg 3 (gefährdet) 

    RL Deutschland V (Vorwarnliste) 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Zauneidechse ist eine wärmeliebende standorttreue Art und besiedelt reich strukturierte, offene Lebensräume wie 
z. B. Heidegebiete, Halbtrocken- und Trockenrasen, sonnenexponierte Waldränder, Feldraine und Böschungen sowie 
Bahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder Industriebrachen. Ihre Nahrung besteht aus 
Gliedertieren. Die Winterruhe der adulten Tiere beginnt etwa ab August, subadulte und juvenile Individuen sind auch 
noch im September aktiv. Die Dauer der Winterruhe erstreckt sich witterungsabhängig bis in den März / April. Es werden 
Kleinsäugerbauten, natürliche Hohlräume oder selbst gegrabene Quartiere aufgesucht. Nach Beginn der Aktivitätszeit 
findet die Paarung statt. Die Eiablage erfolgt meist Ende Mai / Anfang Juni in selbst gegrabenen Erdlöchern an sonnenex-
ponierten, vegetationsfreien Stellen. Die Zauneidechse gilt als zumeist sesshafte, gering mobile Art, deren Wanderstre-
cken oft nicht mehr als 40 m betragen. Zuweilen kommen bei adulten Tieren auch Entfernungen von mehr als 100 m 
zustande (vgl. BLANKE 2010, BLANKE & VÖLKL 2015). 

Verbreitung in Brandenburg 

In Brandenburg ist die Zauneidechse weit verbreitet und kommt in nahezu allen Landesteilen vor (SCHNEEWEIß et al. 
2004). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Die Zauneidechse besiedelt nachweislich bestehende Zuwegungen im WP sowie Waldrandareale bzw. Übergangsberei-
che zwischen Wald- und Offenlandflächen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig     ungünstig-unzureichend     ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine Gefährdung besteht vor allem durch die Nutzungsauflassung (und einsetzende Sukzession) sowie die intensivierte 
Landwirtschaft und die daraus resultierenden Folgen wie z. B. Verlust von Nahrungsflächen durch Flächenversiegelung 
und Pestizideinsatz, Verlust von Rückzugsräumen, Zerschneidungswirkungen, Verlust von Saum- und Übergangsberei-
chen durch Flurbereinigungen, zunehmende Versiegelung, Monotonisierung der Landwirtschaft (SCHNEEWEIß et al. 2014). 
Eine wesentliche Gefährdung von Zauneidechsen liegt zudem in unzureichenden oder gar ungeeigneten Schutzmaßnah-
men, bspw. durch Umsiedlung in ungeeignete Habitate oder Anlage von Ersatzlebensräumen, die für die Zauneidechse 
nicht erreichbar sind (ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHIBIEN UND REPTILIEN 2020). 

 
 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Baubedingt kann ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko von Individuen der Zauneidechse bzw. deren Entwicklungsformen 
durch den Baubetrieb hervorgerufen werden, sofern besiedelte Lebensräume überbaut werden oder Individuen in die 
Baustellenbereiche einwandern.  

Bei der planungsrechtlichen Festsetzung öffentlicher Verkehrsflächen handelt es sich lediglich um Bestandsfestsetzun-
gen. Zusätzliche Eingriffe in die Saumbiotope, die sich beidseits der Bestandswege entwickelt haben und als Zau-
neidechsenlebensräume bewertet wurden, sind nicht zu erwarten. Aufgrund der anhaltenden Bautätigkeiten in diesen 
Bereichen ist eine erhöhte Mortalität gegenüber dem gängigen und nur zeitweise stattfindenden landwirtschaftlichen 
Verkehr zunächst anzunehmen, sollten die Bautätigkeiten in der Aktionszeit der Zauneidechsen durchgeführt werden. 
Zusätzlich können insbesondere vegetationsfreie Baustellenbereiche, die lediglich temporären Nutzungen unterliegen, 
von der Zauneidechse als Eiablageplätze genutzt werden, sodass auch Entwicklungsformen von einem baubedingten 
Tötungsrisiko betroffen sein können. Die Sondergebiete SO 1, SO 3 und SO 8 grenzen an Zauneidechsenlebensräume an. 
Direkte Eingriffe sind hier nicht erforderlich. Das Sondergebiet SO 2 ist im Bereich von Saumstreifen festgesetzt, die als 
dauerhaft genutzte Zauneidechsenlebensräume zu bewerten sind. Ein flächenkonkretes Eingriffsszenario ist anhand der 
planungsrechtlichen Festsetzungen, die einen gewissen Spielraum für die künftige Errichtung der Bau- und Zuwegungs-
flächen ermöglichen, nicht ableitbar. 

Die planungsrechtliche Festsetzung privater Verkehrsflächen ist nicht im Bereich von Zauneidechsenlebensräumen ge-
plant. 

Durch die Berücksichtigung des Schutzkonzepts (VAFB1) und die Absicherung dessen mittels einer ökologischen Baube-
gleitung (VAFB2) kann eine signifikante Erhöhung des baubedingten Tötungsrisikos im Bereich öffentlicher Verkehrsflä-
chen und den Baugebieten SO 1, SO 2, SO 3 und SO 8 für Individuen der Zauneidechse wirksam vermieden werden.  

Durch den Rückbau der elf Altanlagen sind keine Konflikte hinsichtlich des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG ableitbar, da in diesen Flächen keine dauerhaften Zauneidechsenlebensräume festgestellt wurden. 

Anlagebedingte Auswirkungen sind auszuschließen. 

Betriebsbedingt ergibt sich gegenüber dem Ist-Zustand keine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos, da sich der War-
tungsverkehr nicht nennenswert verändern wird. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB1: Schutzkonzept Reptilien 

• VAFB2: ökologische Baubegleitung 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Erhebliche anlage- und betriebsbedingte Störungen der Zauneidechse sind auszuschließen. Baubedingt sind Störungen 
anzunehmen, sofern Baumaßnahmen in Lebensräumen, oder an diese angrenzend, stattfinden. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass die Intensität unterhalb der Erheblichkeitsschwelle bleibt. Negative Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand sind nicht zu erwarten. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Ausschließlich das Sondergebiet SO 2 ist im Bereich von Saumstreifen festgesetzt, die als dauerhaft genutzte Zau-
neidechsenlebensräume zu bewerten sind. Ein flächenkonkretes Eingriffsszenario ist anhand der planungsrechtlichen 
Festsetzungen, die einen gewissen Spielraum für die künftige Errichtung der Bau- und Zuwegungsflächen ermöglichen, 
nicht ableitbar. Grundsätzlich kann jedoch angenommen werden, dass der Lebensraumverlust im Bereich der Saumstrei-
fen sehr gering und nur temporär stattfinden wird. Unter Berücksichtigung des Schutzkonzeptes (VAFB1) und die Absiche-
rung dessen mittels einer ökologischen Baubegleitung (VAFB2) kann davon ausgegangen werden, dass die ökologische 
Funktion, der von dem Eingriff bzw. Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Die Erforderlichkeit vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist anhand der pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplans nicht ableitbar. 

Anlagebedingt werden sich nach Abschluss der Baumaßnahmen im Bereich der neu anzulegenden Zuwegungen und 
Bauflächen neue Saumstrukturen entwickeln, die als Zauneidechsenlebensraum nutzbar sind. 

Durch den Rückbau der elf Altanlagen sind keine Konflikte hinsichtlich des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. 
V. m. Abs. 5 BNatSchG ableitbar, da in diesen Flächen keine dauerhaften Zauneidechsenlebensräume festgestellt wur-
den. 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind auszuschließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB1: Schutzkonzept Reptilien 

• VAFB2: ökologische Baubegleitung 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

   treffen zu  → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

   treffen nicht zu → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der Art an sich und der lokalen Population. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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4.4 Zusammenfassung der Einzelfallbetrachtung Reptilien 

Tab. 1: Zusammenfassung der Einzelfallprüfung zur Erfüllung des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 für die Reptilien 

Name wissenschaftlicher Name 

Eintreten des Verbotstatbestands nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG möglich 

konfliktvermeidende 

Maßnahme 

CEF- Maßnahme Antrag auf Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Zauneidechse Lacerta agilis ja nein ja ja, VAFB1, VAFB2 nein nein 
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5 Bestand und Betroffenheit der Chiroptera nach Anhang IV der FFH-RL 

5.1 Bestandserfassung und -bewertung 

5.1.1 Methodik 

Von Anfang April bis Ende Oktober 2023 wurde ein Höhenmonitoring zur Erfassung der Fleder-

mausaktivität auf Gondelhöhe bestehender WEA durchgeführt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). 

Des Weiteren wird im Rahmen des vorliegenden Gutachtens auf die Ergebnisse der bereits im 

Jahr 2019 erfolgten Erfassung der Chiropterenfauna durch K&S UMWELTGUTACHTEN (2022) nach den 

Vorgaben der Anlage 3 des zu dem Zeitpunkt gültigen Windkrafterlasses Brandenburg (MUGV 

2011a) zurückgegriffen. Die Untersuchungen fanden im Zeitraum von Ende Februar bis Ende No-

vember 2019 statt. Es wurden Arterfassungen, Fledermausaktivitätsmessungen an vorhandenen 

WEA sowie Quartiersuchen durchgeführt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022).  

Seit Juni 2023 gilt der Erlass des Umweltministeriums zum Artenschutz in Genehmigungsverfah-

ren für WEA im Land Brandenburg (AGW-Erlass, MLUK 2023a) für die Chiropterenfauna als ver-

bindlich. In der Anlage 3 sind die Anforderungen an den Umgang mit Fledermäusen im Rahmen 

von Planungs- und Genehmigungsvorhaben zu Errichtung und Betrieb von WEA im Bundesland 

Brandenburg (Fledermäuse und WEA) festgelegt. Gemäß Punkt 2.2 der Anlage 3 des AGW-Erlas-

ses (MLUK 2023d) wird dem Vorhabenträger grundsätzlich freigestellt: 

• auf Bestandserfassungen vor der Errichtung zu verzichten und vorsorgliche Abschaltzeiten 

nach Punkt 2.3 zu beantragen und ein Gondelmonitoring durchzuführen, um ggf. modifi-

zierte Abschaltzeiten zu bewirken oder 

• Bestandserfassungen vor der Errichtung nach Punkt 2.4 durchzuführen. 

Im Folgenden wird für die Bewertung der Chiroptera als nunmehr rechtskräftige Grundlage der 

AGW-Erlass herangezogen (MLUK 2023d). 

5.1.2 Ergebnisse und Bewertung 

5.1.2.1 Arteninventar 

Insgesamt wurden mindestens acht der 19 im Land Brandenburg vorkommenden Fledermausar-

ten nachgewiesen (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Alle festgestellten Fledermausarten sind in der 

nachstehenden Tab. 2,Seite 36, aufgeführt. Dargestellt ist der jeweilige Rote-Liste-Status (RL) 

nach DOLCH et al. (1992) für Brandenburg und nach MEINIG et al. (2020) für Deutschland sowie die 

Sensibilität gegenüber WEA (MLUK 2023d). 
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Tab. 2: nachgewiesene Fledermausarten im Betrachtungsraum 

Arten 
wissenschaftlicher 
Name 

RL BB RL D FFH-RL 
Kollisionsge-

fährdung 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV ++ 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D IV ++ 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 n IV ++ 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus P n IV ++ 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 IV ++ 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D IV ++ 

Braunes / Graues Langohr 
Plecotus auritus /  
austriacus 

3 / 2 3 / 1 IV - 

Bart-/ Brandtfledermaus 
Myotis mystacinus /  
brandtii 

1 / 2 n IV - 

Legende: 

Kollisionsgefährdung nach MLUK (2023d) Kategorien der Roten Listen:  

++ 

- 

kollisionsgefährdet 

nicht kollisionsgefährdet 

 

0 - ausgestorben oder verschollen 

1 - vom Aussterben bedroht  

2 - stark gefährdet 

3 - gefährdet 

R - extrem selten / Arten mit geographischer 
Restriktion 

G - Gefährdung anzunehmen / un-
bekannten Ausmaßes 

V/P - Vorwarnliste 

D - Daten ungenügend  

n - derzeit nicht gefährdet 

Alle akustisch nicht eindeutig zuzuordnenden Fledermauslaute sind entsprechend ihrer Ruftyp-

gruppen kategorisiert und unter Angabe der enthaltenen Arten gesondert ausgewiesen worden 

(Tab. 3).  

Tab. 3: nachgewiesene Ruftypgruppen unter Angabe der enthaltenen Arten 

Ruftypgruppe enthaltene Arten 

Nyctaloid Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Breitflügel-, Zweifarb-, Nordfledermaus 

Nycmi Kleiner Abendsegler, Breitflügel-, Zweifarbfledermaus 

Myotis Großes Mausohr, Fransen-, Teich-, Nymphen-, Wasser-, Bechstein-, Brandt- / Kleine Bartfledermaus 

Mkm Wasser-, Bechstein-, Brandt- / Kleine Bartfledermaus 

Es ist zu beachten, dass die ausgewiesenen Ruftypgruppen zum Teil ebenfalls sensible Arten be-

inhalten. 
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5.1.2.2 Aktivität 

Im Betrachtungsraum konnte an allen beprobten WEA im Jahresverlauf eine sehr hohe Fleder-

mausaktivität, insbesondere des kollisionsgefährdeten Großen Abendseglers (Nyctalus noctula), 

nachgewiesen werden. Auch wurden hohe Aktivitäten der Arten Zwerg- (Pipistrellus pipistrellus) 

und Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) aufgezeichnet. Ein Großer Teil der Rufaktivitäten 

wurde zudem den Ruftypgruppen Nycmi und Nyctaloid zugeordnet, zu denen die schlaggefähr-

deten Arten Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Breit-

flügel- (Eptesicus serotinus) und Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) gehören (K&S UMWELT-

GUTACHTEN 2024b). 

5.1.2.3 Quartiere 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie in unmittelbar daran angrenzenden Bereichen 

wurden Waldflächen mit geringem, mittlerem und hohem Quartierpotenzial festgestellt. Es sind 

mehrere Höhlenbäume und offensichtlich genutzte Baumquartiere erfasst worden. In den Kir-

chen, Wirtschafts- und Wohngebäuden der umliegenden Ortschaften Haseloff, Niemegk, Hohen-

werbig und Grabow ist Quartierpotenzial vorhanden. In der Ortschaft Haseloff befindet sich ein 

Sommerquartier der Zwergfledermaus. Ein weiterer Quartierverdacht liegt hier, wie auch in der 

Ortschaft Grabow, vor (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022). 

5.1.2.4 Einschätzung der Bedeutung des Vorhabengebiets für Fledermäuse 

Nach Anlage 3 des AGW-Erlasses (MLUK 2023d) werden für die Fledermäuse Funktionsräume mit 

allgemeiner und besonderer Bedeutung unterschieden. Funktionsräume mit einer besonderen 

Bedeutung für Fledermäuse, in denen mit einer erhöhten Frequentierung des Gefahrenbereichs 

der WEA während der gesamten Aktivitätsperiode zu rechnen ist, sind wie folgt definiert: 

• Flächen < 250 m zu Gehölzstrukturen und Waldrändern, 

• Flächen < 500 m zu Gewässern und Feuchtgebieten und 

• alle Wald- und Forststandorte. 

Mit Ausnahme des SO 6 liegen alle acht derzeit geplanten Baugebiete in einer Entfernung von 

weniger als 250 m zu Gehölzstrukturen und Waldrändern und damit in Funktionsräumen mit be-

sonderer Bedeutung für Fledermäuse (Karte B, Seite 38).  
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Karte B: Fledermäuse 
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5.2 Überprüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bezüglich der im 

Betrachtungsraum vorkommenden schlagrelevanten Fledermausarten 

5.2.1 Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Das Zugriffsverbot kann ausgelöst werden, wenn im Rahmen von baubedingten Fällungen be-

setzte Quartierbäume betroffen sind. Im Geltungsbereich sind mehrere Baumquartiere, weitere 

Höhlenbäume sowie Bereiche mit Quartierpotenzial erfasst worden. Im Rahmen der 1. Änderung 

des Bebauungsplans werden voraussichtlich keine Quartiere beansprucht. 

Anlagebedingte Auswirkungen sind von Vorneherein auszuschließen. 

Mit dem Betrieb von WEA sind jedoch Verletzungen oder Tötungen der im offenen Luftraum ja-

genden Fledermausarten möglich. Im Betrachtungsraum wurden mit dem Großen Abendsegler, 

dem Kleinen Abendsegler, der Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und 

Mückenfledermaus sechs nach AGW-Erlass (MLUK 2023d) besonders kollisionsgefährdete Arten 

nachgewiesen. Die Arten werden im Einzelfall betrachtet, da für sie von einer betriebsbedingt 

signifikanten Erhöhung des Kollisionsrisikos auszugehen ist (AGW-Erlass, MLUK 2023d).  

Eine mögliche Betroffenheit weiterer Arten, z. B. Mopsfledermaus, Langohr-Arten, kann im Ein-

zelfall ausgeschlossen werden, da der Freiraum der geplanten WEA unterhalb der Rotorzone, d. h. 

bis zum Grund bzw. zur vorhandenen Habitatstruktur, mehr als 50 m beträgt (vgl. MLUK 2023d). 

5.2.2 Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Baubedingte Vorhabenswirkungen auf Fledermäuse werden im Allgemeinen als nicht bedeutsam 

eingeschätzt. Zum einen finden die Baumaßnahmen in der Regel außerhalb der tageszeitlichen 

Aktivitäten von Fledermäusen statt. Zum anderen gibt es über das Ausmaß baubedingter Störwir-

kungen auf Fledermäuse durch Bautätigkeiten (Lärm, Licht, stoffliche Immissionen) bisher keine 

detaillierten Erkenntnisse. 

Anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen bestehen nicht, da die kollisionsgefährdeten Fleder-

mausarten kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigen (BRINKMANN et al. 2011, ROELEKE et al. 2016 

und eigene Beobachtungen). Zerschneidungs- oder Barrierewirkungen von WEA sind demzufolge 

nicht gegeben. Mit der Realisierung des Vorhabens sind keine erheblichen Störungen verbunden. 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population der nachgewiesenen Arten 

ist nicht anzunehmen. 

5.2.3 Beschädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m Abs. 5 BNatSchG 

Neben Quartierstandorten sind essenzielle Jagdgebiete und Flugrouten von Fledermäusen als Le-

bensstätten im Sinne des § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG anzusehen. 

Im Geltungsbereich sind mehrere Baumquartiere, weitere Höhlenbäume sowie Bereiche mit 

Quartierpotenzial erfasst worden. Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans werden vo-

raussichtlich keine Quartiere beansprucht. Jagdgebiete und Flugrouten werden nicht überbaut, 
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ihre Funktionalität bleibt auch unter Berücksichtigung der voraussichtlich höheren Anlagen mit 

einem ebenfalls höheren, oder mindestens im Vergleich zum Status Quo gleichbleibenden, Ro-

tortiefpunkt erhalten. Eine Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der nachgewiese-

nen Arten ist daher auszuschließen. Auf eine nähere Betrachtung wird verzichtet. 
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5.3 Einzelfallbetrachtung 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg gefährdet (3) 

    RL Deutschland gefährdet (3) 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Breitflügelfledermaus ist eine typische gebäudebewohnende Fledermausart. Sowohl die Wochenstubengesellschaf-
ten als auch die einzeln lebenden Männchen nutzen Spalten an und in Gebäuden als Quartier. Es werden bspw. Mauer-
spalten, Holzverkleidungen, Dachüberstände und Zwischendächer genutzt. Wochenstuben werden ab Mai gebildet, be-
stehen zumeist aus 10-60 Weibchen und werden im August wieder aufgelöst. 

Als Überwinterungsplätze nutzt die kälteresistente Art trockene Spaltenquartiere an und in Gebäuden sowie Felsen. Die 
Art gilt als standorttreu und legt Wanderstrecken von nicht mehr als 50 km zwischen Sommer- und Winterlebensraum 
zurück. 

Die Jagdgebiete der Breitflügelfledermaus liegen meist nicht mehr als 4,5 km vom Quartier entfernt und sind über Leit-
strukturen wie Hecken, Gewässer oder Wege verbunden. Baumbestandene Viehweiden, Gärten, Parks, Streuobstwiesen 
und Waldränder werden häufig genutzt. Im Siedlungsbereich jagt die Art auch um Straßenlaternen, an denen sich Insek-
ten sammeln. (DIETZ et al. 2016, DIETZ & KIEFER 2020) 

Verbreitung in Brandenburg 

Für die Breitflügelfledermaus liegen Nachweise auf etwa 44 % der Landesfläche vor (TEUBNER et al. 2008). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Aktivitäten der Art wurden an allen WEA aufgezeichnet. Die Art trat zwischen Juni und Oktober, mit Schwerpunkt im Au-
gust, auf (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Quartiere der Art wurden nicht festgestellt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022). 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig      ungünstig-unzureichend      ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine allgemeine Gefährdung besteht vor allem durch die Vernichtung von Quartieren und die Intensivierung der Land-
wirtschaft mit hoher Bearbeitungsintensität, dem Einsatz von Agrarchemikalien und der daraus resultierenden starken 
Abnahme der Insektenbiomasse (HALLMANN et al. 2017). Weitere Gefährdungen sind der Verlust von Jagdhabitaten und in 
geringerem Maße auch durch Kollision mit Windkraftanlagen (DÜRR 2023a). Nach LBV SH (2011) weist die Breitflügelfle-
dermaus eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Lärm- und Lichtimmissionen sowie Zerschneidung auf. 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Bau- und anlagebedingt erhöhte Tötungsrisiken sind für die Art auszuschließen. Betriebsbedingt ist ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko der schlaggefährdeten Art anzunehmen, sofern keine angepasste Betriebsweise der geplanten WEA 
vorgesehen wird. Daher ist ein fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 
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Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

anzuwenden (VAFB3). Mithilfe von Berechnungen der Software ProBat (Version 7.1) kann eine optimierte Cut-in-Windge-
schwindigkeit zwischen dem 01. April und dem 31. Oktober für den Betrieb der WEA ausgegeben werden, der die gemes-
senen Fledermausaktivitäten sowie die Winddaten des Gondelbereichs zugrunde legt. Neben der Gewährleistung des 
rechtsicheren Betriebs können die Energieverluste im Vergleich zu den Energieverlusten der pauschalen Cut-in-Windge-
schwindigkeit gesenkt werden. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB3: Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Populationswirksame, erhebliche Störungen sind, wie bereits in Kap. 5.2.2 ausgeführt, nicht anzunehmen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind, wie bereits in Kap. 5.2.3 ausgeführt, auszu-
schließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der lokalen Population und der Art an sich. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg gefährdet (3) 

    RL Deutschland Vorwarnliste 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Abendsegler besiedelt vorwiegend Laubwälder, Parklandschaften und Feldgehölze mit alten Bäumen. Sommer- und 
Winterquartiere werden demzufolge vorwiegend in großräumigen Specht- und anderen Höhlen alter Bäume bezogen, 
wobei Winterquartiere teilweise auch in Spalten von Gebäuden, Brücken oder Höhlen etabliert werden. Die Winterquar-
tiere sind oft sehr individuenstark und können mehrere hundert Tiere umfassen. Wochenstuben werden meist von 20-60 
Weibchen gebildet. Auch Männchen können im Sommer kleine Kolonien von bis zu 20 Tieren in Baumhöhlen, Fels- oder 
Gebäudespalten bilden. Die Quartiere werden häufig und bis in Entfernungen von 12 km gewechselt. Als Fernstrecken-
wanderer legt die Art bis 1.000 km zwischen Sommer- und Winterlebensraum zurück (DIETZ & KIEFER 2020), wobei TEUBNER 
et al. (2008) auf ein verändertes Zugverhalten und eine Verkürzung der Flugstrecken hinweisen. Jagdgebiete sind varia-
bel, überdurchschnittlich oft werden jedoch Gewässer und Auwälder genutzt. Der Abendsegler ist ein Opportunist, Jagd-
flüge werden bis in 26 km weit entfernte Gebiete durchgeführt (DIETZ & KIEFER 2020). 

Deutschland besitzt eine besondere Verantwortung als Durchzugs-, Paarungs- und Überwinterungsgebiet des größten 
Teils der zentraleuropäischen Population (BFN 2008). 

Verbreitung in Brandenburg 

Für den Großen Abendsegler liegen Nachweise auf etwa 42 % der Landesfläche vor. Größere Verbreitungslücken gibt es 
im Nordwesten, Westen und Süden, die aber teilweise methodisch bedingt sind (TEUBNER et al. 2008).  

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Der Große Abendsegler war die mit Abstand am häufigsten nachgewiesene Fledermausart im Betrachtungsraum. Sehr 
hohe Aktivitäten der Art wurden an allen WEA aufgezeichnet. Die Art trat von April bis Oktober, mit Schwerpunkt im Au-
gust, auf. Einzelne Aktivitätsspitzen der migrierenden Art zwischen August und Oktober können dabei für Zugereignisse 
sprechen (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Quartiere der Art wurden nicht festgestellt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022). 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig     ungünstig-unzureichend     ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine allgemeine Gefährdung besteht vor allem durch den Verlust von Quartierbäumen infolge der Entnahme von Totholz 
aus Wäldern und Hecken. Auch die Intensivierung der Landwirtschaft mit einer hohen Bearbeitungsintensität und dem 
Einsatz von Agrarchemikalien, die sich negativ auf Insekten auswirken, spielen eine Rolle. Ein weiterer Gefährdungsfaktor 
ist der Betrieb von WEA (BEHR et al. 2018, DÜRR 2023a). Nach LBV SH (2011) weist der Große Abendsegler eine geringe 
Empfindlichkeit gegenüber Lärm- und Lichtimmissionen auf. Bezüglich der Zerschneidung wird die Empfindlichkeit als 
sehr gering eingestuft. 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
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Bau- und anlagebedingt erhöhte Tötungsrisiken sind für die Art auszuschließen. Betriebsbedingt ist ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko der besonders schlaggefährdeten Art anzunehmen, sofern keine angepasste Betriebsweise der geplan-
ten WEA vorgesehen wird. Daher ist ein fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 
anzuwenden (VAFB3). Mithilfe von Berechnungen der Software ProBat (Version 7.1) kann eine optimierte Cut-in-Windge-
schwindigkeit zwischen dem 01. April und dem 31. Oktober für den Betrieb der WEA ausgegeben werden, der die gemes-
senen Fledermausaktivitäten sowie die Winddaten des Gondelbereichs zugrunde legt. Neben der Gewährleistung des 
rechtsicheren Betriebs können die Energieverluste im Vergleich zu den Energieverlusten der pauschalen Cut-in-Windge-
schwindigkeit gesenkt werden. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB3: Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Populationswirksame, erhebliche Störungen sind, wie bereits in Kap. 5.2.2 ausgeführt, nicht anzunehmen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind, wie bereits in Kap. 5.2.3 ausgeführt, auszu-
schließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der lokalen Population und der Art an sich. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg stark gefährdet (2) 

    RL Deutschland Daten ungenügend (D) 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Kleinabendsegler ist ein typischer Waldbewohner und besiedelt vorzugsweise aufgelockerte Laubwälder mit Altholz-
beständen. Er kommt jedoch auch auf Streuobstwiesen und in Parkanlagen vor. 

Seine Quartiere befinden sich demnach sommers wie winters vor allem in natürlichen Baumhöhlen, wobei vereinzelt 
auch Gebäude genutzt werden. Die Wochenstubenkolonien werden meist von 20-50 Weibchen gebildet und häufig in 
einem bis zu 300 ha großen Gebiet gewechselt. Zwischen den Sommer- und Winterquartieren werden weite Strecken 
von mehr als 1.000 km zurückgelegt. Die Jagdgebiete liegen meist in einer Entfernung von 7,5 bis 17 km vom Quartier 
(vgl. TEUBNER et al. 2008, DIETZ & KIEFER 2020). 

Verbreitung in Brandenburg 

Die Art ist in Brandenburg selten. Es liegen Nachweise auf etwa 9 % der Landesfläche vor (TEUBNER et al. 2008). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Hohe Aktivitäten der Art wurden an allen WEA aufgezeichnet. Die Art trat zwischen Mai und Oktober, mit Schwerpunkt 
im August, auf (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Quartiere der Art wurden nicht festgestellt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022). 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig     ungünstig-unzureichend     ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine allgemeine Gefährdung besteht vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft mit einer hohen Bearbei-
tungsintensität und dem Einsatz von Agrarchemikalien, die sich negativ auf Insekten auswirken. Ein weiterer Gefähr-
dungsfaktor ist der Betrieb von WEA (BEHR et al. 2018, LINDEMANN et al. 2018). Nach LBV SH (2011) weist der Kleinabend-
segler eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Lärm- und Lichtimmissionen auf. Bezüglich der Zerschneidung wird die 
Empfindlichkeit als sehr gering eingestuft. 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Bau- und anlagebedingt erhöhte Tötungsrisiken sind für die Art auszuschließen. Betriebsbedingt ist ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko der besonders schlaggefährdeten Art anzunehmen, sofern keine angepasste Betriebsweise der geplan-
ten WEA vorgesehen wird. Daher ist ein fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 
anzuwenden (VAFB3). Mithilfe von Berechnungen der Software ProBat (Version 7.1) kann eine optimierte Cut-in-Windge-
schwindigkeit zwischen dem 01. April und dem 31. Oktober für den Betrieb der WEA ausgegeben werden, der die gemes-
senen Fledermausaktivitäten sowie die Winddaten des Gondelbereichs zugrunde legt.  

Neben der Gewährleistung des rechtsicheren Betriebs können die Energieverluste im Vergleich zu den Energieverlusten 
der pauschalen Cut-in-Windgeschwindigkeit gesenkt werden. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 
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• VAFB3: Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Populationswirksame, erhebliche Störungen sind, wie bereits in Kap. 5.2.2 ausgeführt, nicht anzunehmen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind, wie bereits in Kap. 5.2.3 ausgeführt, auszu-
schließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich. 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der lokalen Population und der Art an sich. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg Daten ungenügend (D) 

    RL Deutschland     Daten ungenügend (D) 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Mückenfledermaus besiedelt gewässer- und feuchtgebietsreiche Waldgebiete mit hohem Alt- und Laubholzanteil wie 
z. B. Auwälder. Wochenstubenquartiere finden sich i. d. R. in Gebäudespalten, auch Baumhöhlen und Fledermauskästen 
werden diesbezüglich genutzt. Kolonien sind mit mehreren hundert Tieren oft sehr individuenstark, wobei durchaus auch 
kleine Wochenstubengesellschaften mit 15-20 Weibchen vorkommen. Als Winterquartiere wurden bisher Gebäudequar-
tiere in Form von oberirdischen Spaltenverstecken sowie Keller, Stollen und Höhlen, aber auch Baumhöhlen und Nistkäs-
ten festgestellt, wobei auch diese oft ausgesprochen umfangreich hinsichtlich der Individuenzahlen sind. Zwischen dem 
Sommer- und Winterlebensraum können erhebliche Distanzen (ca. 1.000 km) zurückgelegt werden. Jagdgebiete liegen 
nah an den Revieren und sind hauptsächlich Gewässeroberflächen und ihre Randbereiche, wie auch kleinere Waldlich-
tungen (vgl. DIETZ & KIEFER 2020). 

Verbreitung in Brandenburg 

Die Mückenfledermaus wird erst seit Mitte der 1990er Jahre als eigenständige Art neben der sehr ähnlichen Zwergfleder-
maus geführt. Häufig wurde die Art im nördlichen und nordöstlichen Brandenburg festgestellt. Nachweise liegen derzeit 
auf ca. 7 % der Landesfläche vor (TEUBNER et al. 2008). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Aktivitäten der Art wurden an allen WEA aufgezeichnet. Die Art trat zwischen Mai und Oktober, mit Schwerpunkt im Ok-
tober, auf (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Quartiere der Art wurden nicht festgestellt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022). 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig     ungünstig-unzureichend     ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine allgemeine Gefährdung besteht vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft mit hoher Bearbeitungsinten-
sität und dem Einsatz von Agrarchemikalien sowie die Vernichtung von Quartieren. Weitere Gefährdungsfaktoren sind 
der Verlust von Jagdhabitaten und Kollision mit WEA. Nach LBV SH (2011) weist die Mückenfledermaus eine geringe 
Empfindlichkeit gegenüber Lärm- und Lichtimmissionen auf. Bezüglich der Zerschneidung wird die Empfindlichkeit als 
vorhanden-gering eingestuft. 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Bau- und anlagebedingt erhöhte Tötungsrisiken sind für die Art auszuschließen. Betriebsbedingt ist ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko der schlaggefährdeten Art anzunehmen, sofern keine angepasste Betriebsweise der geplanten WEA 
vorgesehen wird. Daher ist ein fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) anzuwen-
den (VAFB3).  

Mithilfe von Berechnungen der Software ProBat (Version 7.1) kann eine optimierte Cut-in-Windgeschwindigkeit zwischen 
dem 01. April und dem 31. Oktober für den Betrieb der WEA ausgegeben werden, der die gemessenen 
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Fledermausaktivitäten sowie die Winddaten des Gondelbereichs zugrunde legt. Neben der Gewährleistung des rechtsi-
cheren Betriebs können die Energieverluste im Vergleich zu den Energieverlusten der pauschalen Cut-in-Windgeschwin-
digkeit gesenkt werden. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB3: Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Populationswirksame, erhebliche Störungen sind, wie bereits in Kap. 5.2.2 ausgeführt, nicht anzunehmen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind, wie bereits in Kap. 5.2.3 ausgeführt, auszu-
schließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der lokalen Population und der Art an sich. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg gefährdet (3) 

    RL Deutschland ungefährdet (u) 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Rauhautfledermaus besiedelt naturnahe, strukturreiche Wälder unterschiedlicher Zusammensetzung wie Auwälder, 
Laubmischwälder und Nadelwälder, in der Nähe von Gewässern. Als Quartiere werden in erster Linie Spaltenquartiere 
und Höhlungen an Bäumen bezogen, aber auch Fledermaus- und Vogelkästen werden genutzt. Zuweilen werden Spalten-
quartiere in Gebäuden und Felsen gewählt. Die Wochenstuben bestehen meist aus 20 Weibchen, werden regelmäßig 
gewechselt und bereits Ende Juli aufgelöst. Zwischen den Sommer- und den Winterlebensräumen legt die Art als Fern-
wanderer Strecken von 1.000 bis 2.000 km zurück. Die Art jagt bevorzugt entlang von Waldrändern, -wegen, Schneisen 
und über Gewässern. Auch Straßenlampen werden angeflogen. Die Jagdgebiete sind bis zu 6,5 km vom Quartier entfernt. 
(DIETZ & KIEFER 2020) 

Verbreitung in Brandenburg 

Nachweise der Art liegen derzeit auf etwa 26 % der Landesfläche vor. Brandenburg besitzt in erster Linie eine große Be-
deutung für Durchzügler, stellt jedoch auch einen Reproduktionsraum für die Rauhautfledermaus dar (TEUBNER et al. 
2008). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Die Rauhautfledermaus war eine der am häufigsten nachgewiesenen Fledermausarten im Betrachtungsraum. Hohe Akti-
vitäten der Art wurden an allen WEA aufgezeichnet. Die Art trat von April bis Oktober, mit Schwerpunkten im Mai / Juni 
und im August / September, auf. Einzelne Aktivitätsspitzen der migrierenden Art zwischen August und Oktober können 
dabei für Zugereignisse sprechen (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Quartiere der Art wurden nicht festgestellt (K&S UMWELT-

GUTACHTEN 2022). 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig     ungünstig-unzureichend     ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine allgemeine Gefährdung besteht vor allem durch die Intensivierung der Landwirtschaft mit hoher Bearbeitungsinten-
sität und dem Einsatz von Agrarchemikalien. Weitere Gefährdungsfaktoren sind der Verlust von Jagdhabitaten und zu-
sätzlich auch die Kollision mit WEA (ARNETT et al. 2016, DÜRR 2023a, KRUSZYNSKI et al. 2022 ). Nach LBV SH (2011) weist die 
Rauhautfledermaus eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Lärm- und Lichtimmissionen auf. Bezüglich der Zerschnei-
dung wird die Empfindlichkeit als vorhanden-gering eingestuft. 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Bau- und anlagebedingt erhöhte Tötungsrisiken sind für die Art auszuschließen. Betriebsbedingt ist ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko der besonders schlaggefährdeten Art anzunehmen, sofern keine angepasste Betriebsweise der geplan-
ten WEA vorgesehen wird. Daher ist ein fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 
anzuwenden (VAFB3).  
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Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Mithilfe von Berechnungen der Software ProBat (Version 7.1) kann eine optimierte Cut-in-Windgeschwindigkeit zwischen 
dem 01. April und dem 31. Oktober für den Betrieb der WEA ausgegeben werden, der die gemessenen Fledermausaktivi-
täten sowie die Winddaten des Gondelbereichs zugrunde legt. Neben der Gewährleistung des rechtsicheren Betriebs 
können die Energieverluste im Vergleich zu den Energieverlusten der pauschalen Cut-in-Windgeschwindigkeit gesenkt 
werden. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB3: Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Populationswirksame, erhebliche Störungen sind, wie bereits in Kap. 5.2.2 ausgeführt, nicht anzunehmen. 

     Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

     CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind, wie bereits in Kap. 5.2.3 ausgeführt, auszu-
schließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der lokalen Population und der Art an sich. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    92/43/EWG, Anhang IV 

    RL Brandenburg  Vorwarnliste (P) 

    RL Deutschland      ungefährdet 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Die Zwergfledermaus besiedelt verschiedene Habitate und kommt sowohl in geschlossenen Wäldern mit naheliegenden 
Gewässern als auch im Siedlungsraum vor. Als weitgehender Kulturfolger bewohnt die Art bevorzugt Gebäude. In der 
Regel werden als Paarungs- und Sommerquartiere und für Wochenstubengesellschaften Spaltenquartiere oder Hohl-
räume, z. B. hinter Holzverkleidungen, Fensterläden oder Schalwänden sowie in Fledermauskästen genutzt, die Bauch- 
und Rückenkontakt ermöglichen. Einzeltiere wurden auch hinter der Rinde von Bäumen gefunden. Die Winterquartiere 
sind teilweise identisch mit den Sommerquartieren. Darüber hinaus werden zur Überwinterung auch Spalten in Kellern, 
Tunneln oder Brücken aufgesucht. Die Art gilt als ortstreu und legt zwischen Sommer- und Winterlebensraum Wander-
strecken von weniger als 100 km zurück. Die Wochenstubenkolonien bilden sich ab Mai und umfassen meist zwischen 
50-100 Weibchen, wobei diese die Quartiere regelmäßig wechseln. Dabei werden von Einzeltieren Distanzen bis zu 15 km 
zurückgelegt, ganze Verbände wechseln bis in eine Entfernung von 1,3 km. Im Juli / August lösen sich die Wochenstuben 
auf. Die Jagdgebiete befinden sich in einer durchschnittlichen Entfernung von 1,5 km zu den Wochenstuben. Die Zwerg-
fledermaus gilt hinsichtlich der Nahrung als Generalist, Für die Jagd werden lineare Strukturen genutzt. Bevorzugte Jagd-
gebiete sind die Gehölzvegetation an Ufern von Gewässern, Gärten mit altem Baumbestand und Obstwiesen, städtische 
Parks, Waldlichtungen, -randbereiche, -säume und lichte Wälder. (vgl. TEUBNER et al. 2008, DIETZ & KIEFER 2020) 

Verbreitung in Brandenburg 

Im Land Brandenburg gilt die Zwergfledermaus als häufige Art. Nachweise liegen jedoch bisher nur auf 21 % der Landes-
fläche vor (TEUBNER et al. 2008). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Die Zwergfledermaus war eine der am häufigsten nachgewiesenen Fledermausarten im Betrachtungsraum. Hohe Aktivi-
täten der Art wurden an allen WEA aufgezeichnet. Die Art trat von April bis Oktober, mit Schwerpunkt im Mai / Juni und 
August / September, auf (K&S UMWELTGUTACHTEN 2024b). Ein Sommerquartier der Art wurde in der Ortschaft Haseloff fest-
gestellt (K&S UMWELTGUTACHTEN 2022). 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach SCHOKNECHT & ZIMMERMANN (2020) 

    günstig     ungünstig-unzureichend     ungünstig-schlecht 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine allgemeine Gefährdung besteht vor allem durch den Verlust von Quartieren infolge von Gebäudesanierungen o. Ä. 
sowie die Intensivierung der Landwirtschaft mit hoher Bearbeitungsintensität und dem Einsatz von Agrarchemikalien. 
Weitere Gefährdungsfaktoren sind der Verlust von Jagdhabitaten und die Kollision mit WEA. Nach LBV SH (2011) weist 
die Zwergfledermaus eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Lärm- und Lichtimmissionen auf. Bezüglich der Zerschnei-
dung wird die Empfindlichkeit als vorhanden-gering eingestuft. 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Bau- und anlagebedingt erhöhte Tötungsrisiken sind für die Art auszuschließen. Betriebsbedingt ist ein signifikant erhöh-
tes Tötungsrisiko der besonders schlaggefährdeten Art anzunehmen, sofern keine angepasste Betriebsweise der 
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geplanten WEA vorgesehen wird. Daher ist ein fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzei-
ten) anzuwenden (VAFB3). Mithilfe von Berechnungen der Software ProBat (Version 7.1) kann eine optimierte Cut-in-
Windgeschwindigkeit zwischen dem 01. April und dem 31. Oktober für den Betrieb der WEA ausgegeben werden, der die 
gemessenen Fledermausaktivitäten sowie die Winddaten des Gondelbereichs zugrunde liegen. Neben der Gewährleis-
tung des rechtsicheren Betriebs können die Energieverluste im Vergleich zu den Energieverlusten der pauschalen Cut-in-
Windgeschwindigkeit gesenkt werden. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB3: Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Populationswirksame, erhebliche Störungen sind, wie bereits in Kap. 5.2.2 ausgeführt, nicht anzunehmen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind, wie bereits in Kap. 5.2.3 ausgeführt, auszu-
schließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der lokalen Population und der Art an sich. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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5.4 Zusammenfassung der Einzelfallbetrachtung Chiroptera 

Tab. 4: Zusammenfassung der Einzelfallprüfung zur Erfüllung des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 für die Fledermäuse 

Name wissenschaftlicher Name 

Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG möglich 

konfliktvermeidende 

Maßnahme 

CEF- Maß-

nahme 

Antrag auf Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus ja nein nein ja, VAFB3 nein nein 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula ja nein nein ja, VAFB3 nein nein 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri ja nein nein ja, VAFB3 nein nein 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus ja nein nein ja, VAFB3 nein nein 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii ja nein nein ja, VAFB3 nein nein 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus ja nein nein ja, VAFB3 nein nein 
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6 Bestand und Betroffenheit der europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 

Vogelschutzrichtlinie 

6.1 Bestandserfassung und -bewertung 

6.1.1 Methodik 

Die Erfassung der Brutvögel beinhaltete eine Revierkartierung aller Arten und eine Horstsuche 

der Groß- und Greifvögel (Karte C, Seite 58). Die Kartierungen wurden in den Jahren 2022 / 2023 

nach den Methodenstandards von SÜDBECK et. al (2005), unter Berücksichtigung der Vorgaben der 

Anlage 1 und 2 (MLUL 2018a, 2018b) des Windkrafterlasses Brandenburg (MUGV 2011) sowie der 

Anlage 1 „Bereiche zur Prüfung bei kollisionsgefährdeten Brutvogelarten“ des im Juli 2022 novel-

lierten BNatSchG durchgeführt (vgl. K&S UMWELTGUTACHTEN 2024c). 

Innerhalb des Vorhabengebiets zzgl. eines 50 m-Radius fand eine flächendeckende Revierkartie-

rung aller Arten statt. Darüber hinaus wurden die wertgebenden Arten im 300 m-Radius kartiert 

(Karte F, Seite 61). Die Untersuchungen begannen im Februar mit der Kartierung der Eulen mittels 

Klangattrappen. Während sieben Morgenbegehungen in der Zeit von März bis Juni 2023 wurden 

sämtliche Brutvogelarten im BR erfasst. Des Weiteren fanden im Mai und Juni insgesamt drei 

abendliche Begehungen zur Erfassung dämmerungsaktiver Arten statt. 

In dem Bereich zwischen dem 1.200 m- und dem 2.000 m-Radius wurde im November 2022 sys-

tematisch und gezielt nach Horsten des Seeadlers gesucht. Im Januar und Februar 2023 wurde 

der Suchradius vorsorglich von 2.000 m auf 3.000 m zur Erfassung von Schwarzstorch-Brutplätzen 

erweitert. Die Kartierung sämtlicher Groß- und Greifvögel und die Überprüfung bekannter Horste 

erfolgte von März bis Juni des Jahres 2023 innerhalb des 1.200 m-Radius. Es wurden alle poten-

ziell geeigneten Gehölzstrukturen (Waldflächen, Feldgehölze, Baumreihen, Alleen usw.) zu Fuß 

abgegangen. Dabei wurden auch alle Krähen- und Kolkrabennester erfasst, da diese häufig z. B. 

von Baumfalken genutzt werden. Die per GPS aufgenommenen Horste (Karte D und Karte E, ab 

Seite 59) wurden während der Brutsaison fortwährend hinsichtlich ihres Besatzes bzw. der Nut-

zung und des Bruterfolgs kontrolliert.  

Auf eine Erfassung der Zug- und Rastvögel wurde aufgrund der Stellungnahme des Landesamtes 

für Umwelt Brandenburg vom 19.01.2023 verzichtet. Gemäß LFU N1 (2023) ist eine derartige Kar-

tierung im vorliegenden Fall des geplanten Repowering-Vorhabens, durch die Vorbelastung auf-

grund der Lage des Vorhabengebiets innerhalb eines bereits bestehenden WP, nicht erforderlich. 

Für die vorliegende artenschutzrechtliche Bewertung werden für eine Teilfläche im östlichen Gel-

tungsbereich die Ergebnisse der Brutvogelerfassung aus dem Jahr 2019 herangezogen (vgl. K&S 

UMWELTGUTACHTEN 2023a). 

Bei der nachfolgenden Darstellung und Bewertung der Untersuchungsergebnisse wird auf den, 

nach Abschluss der Kartierungen, im Juni 2023 veröffentlichten und fortan gültigen „Erlass zum 
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Artenschutz in Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen“ (AGW-Erlass; MLUK 2023a) Be-

zug genommen. 

6.1.2 Ergebnisse und Bewertung 

Während der Untersuchungen wurden im Betrachtungsraum der Revierkartierung 67 Vogelarten 

nachgewiesen, wovon 50 Arten als Brutvögel (Brutverdacht, Brutnachweis) eingestuft wurden 

(vgl. K&S UMWELTGUTACHTEN 2023a, 2024c). Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

sind 45 Arten festgestellt worden, von denen 34 Arten als Brutvögel auftraten. Der überwiegende 

Teil der erfassten Arten gilt als häufig und ungefährdet. Der Anteil wertgebender Arten ist insge-

samt als durchschnittlich zu bewerten (vgl. K&S UMWELTGUTACHTEN 2024c). Eine Auflistung sämtli-

cher nachgewiesener Vogelarten ist der Anlage (Seite 102) zu entnehmen. 

6.1.2.1 Wertgebende Arten 

Als wertgebende Arten werden im vorliegenden Gutachten alle Arten eingestuft, die mindestens 

eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

• die Art ist auf der Roten Liste Brandenburgs (RYSLAVY et al. 2019) geführt, 

• die Art ist auf der Roten Liste Deutschlands (RYSLAVY et al. 2020) geführt, 

• die Art ist nach EU-Artenschutzverordnung (EG-ARTSCHVO) 338/97 Anhang A „streng ge-

schützt“, 

• die Art ist nach der Bundesartenschutzverordnung (BARTSCHV) „streng geschützt“, 

• die Art ist in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie der EU (2009/147/EG) gelistet und 

• die Art zählt gemäß Anlage 1 des BNATSCHG zu den kollisionsgefährdeten Brutvogelarten 

bzw. für die Art sind Prüfbereiche gemäß Anlage 1 des AGW-Erlasses definiert (MLUK 

2023b). 

Demnach sind im gesamten Betrachtungsraum 30 wertgebende Arten festgestellt worden, von 

denen 20 Arten als Brutvögel eingestuft wurden (Tab. 5, Seite 55). 

Tab. 5: nachgewiesene wertgebende Brutvögel im gesamten Betrachtungsraum 

Artname wissenschaftlicher Name Status im BR 
Reviere /  

Brutplätze 

Braunkehlchen Saxicola rubetra Brutnachweis 1 BPl 

Erlenzeisig Carduelis spinus Brutverdacht 1 Rev. 

Feldlerche Alauda arvensis Brutverdacht 112 Rev. 

Grauammer Emberiza calandra Brutverdacht 12 Rev. 

Grünspecht Picus viridis Brutverdacht 1 Rev. 

Heidelerche Lullula arborea Brutverdacht 24 Rev. 

Mäusebussard Buteo buteo Brutnachweis 
6 bes. BPl + 17 ub. 

Horste 

Neuntöter Lanius collurio Brutverdacht 11 Rev. 
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Artname wissenschaftlicher Name Status im BR 
Reviere /  

Brutplätze 

Ortolan Emberiza hortulana Brutverdacht 1 Rev. 

Raubwürger Lanius excubitor Brutverdacht 1 Rev. 

Raufußkauz Aegolius funereus Brutverdacht 1 Rev. 

Rotmilan Milvus milvus Brutnachweis 
3 bes. BPl + 6 ub. 

Horste 

Star Sturnus vulgaris Brutverdacht / Brutnachweis 11 Rev. / BPl 

Schwarzmilan Milvus migrans Brutnachweis 1 BPl 

Schwarzspecht Dryocopus martius Brutverdacht 1 Rev. 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca Brutverdacht 2 Rev. 

Wendehals Jynx torquilla Brutverdacht 2 Rev. 

Wiedehopf Upupa epops Brutverdacht 1 Rev. 

Waldkauz Strix aluco Brutverdacht 1 Rev. 

Waldohreule Asio otus Brutverdacht 1 Rev. 

Legende: 

BR = Betrachtungsraum  BPl = Brutplatz bes. = besetzt  ub. = unbesetzt Rev. = Revier 

Darüber hinaus ist im Betrachtungsraum ein im Untersuchungsjahr unbesetzter Horst des wert-

gebenden Seeadlers festgestellt worden. Die weiteren wertgebenden Arten Bluthänfling (Cardu-

elis cannabina), Brachpieper (Anthus campestris), Kuckuck (Cuculus canorus), Rohrweihe (Circus 

aeruginosus), Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), Turmfalke (Falco tinnunculus), Wanderfalke 

(Falco peregrinus), Wintergoldhähnchen (Regulus regulus) und Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

sind als Durchzügler, mit einer einmaligen Feststellung während der Brutzeit oder als Nahrungs-

gäste aufgetreten. Aus diesen Beobachtungen lassen sich keine Brutreviere ableiten. 

6.1.2.2 Berücksichtigung der AGW-Arten und weiterer Groß- und Greifvögel (einschließlich 

Eulen) 

Im gesamten Betrachtungsraum wurden im Jahr 2023 mehrere Brutplätze des AGW-relevanten 

Rotmilans (Milvus milvus) und ein Brutplatz des Schwarzmilans (Milvus migrans) nachgewiesen. 

Für diese beiden Arten sind Prüfbereiche definiert worden (MLUK 2023b). In Bezug auf den Rot-

milan liegen die Horste Nr. 2 und 3 im selben Revier (s. Tab. 6) und sind folglich als Wechselhorste 

desselben Brutpaares einzustufen. In der Tab. 6 sind alle Brutplätze bzw. Horststandorte der AGW-

relevanten Arten sowie die Abstände zu den nächstge-legenen, geplanten Baugebieten der WEA 

zusammengefasst. 

Neben den o. g. Arten wurden mit Mäusebussard (Buteo buteo), Waldkauz (Strix aluco) und Wal-

dohreule (Asio Otus) drei weitere Groß- / Greifvogelarten brütend festgestellt (Karte E, Seite 56). 

Hinsichtlich des Waldkauzes und der Waldohreule sind die exakten Neststandorte unbekannt. 

Hier werden stattdessen die aus den Ergebnissen der Revierkartierung abgeleiteten potenziellen 

Revierzentren dargestellt. Die Mindest-distanzen der (potenziellen) Niststätten zur geplanten 

Baugrenze des Sondergebiets SO3 betragen beim Mäusebussard 100 m (Horst Nr. 32), beim Wald-

kauz 1.390 m, bei der Waldohreule 530 m und beim Raufuß-kauz 2.088 m. 
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Tab. 6: Nachweise besetzter Brutplätze kollisionsgefährdeter Groß- & Greifvogelarten mit Angabe der Mindestentfernung 

zum nächstgelegenen Baugebiet 

Art NB zPB ePB Status 2023 
Mindestentfernung zu den 

Baugrenzen 

Rotmilan 500 m  1.200 m 3.500 m 

besetzt (Nr. 2) 270 m (SO 3) 

unbesetzt (Nr. 3) 175 m (SO 3) 

besetzt (Nr. 4) 805 m (SO 1) 

besetzt (Nr. 5) 465 m (SO 8) 

unbesetzt (Nr. 6) 1.970 m (SO 2) 

unbesetzt (Nr. 7) 1.255 m (SO 1) 

unbesetzt (Nr. 8) 1.375 m (SO 4) 

unbesetzt (Nr. 9) 1.425 m (SO 1) 

unbesetzt (Nr. 10) 1.875 m (SO 3) 

Schwarzmilan 500 m 1.000 m 2.500 m besetzt (Nr. 12) 560 m (SO 8) 

Seeadler 500 m 2.000 m 5.000 m unbesetzt (Nr. 11) 2.325 m (SO 4) 

Legende: 

NB = Nahbereich   zPB = zentraler Prüfbereich   ePB = erweiterter Prüfbereich 
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Karte C: Betrachtungsräume Avifauna 
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Karte D: Brutplätze kollisionsgefährdeter Groß- und Greifvögel 2022/2023 
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Karte E: Brutplätze weiterer Groß- und Greifvögel 2022/2023 
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Karte F: Brutvogelreviere wertgebender Arten 
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6.1.2.3 Bedeutung des Betrachtungsraumes für die Brutvögel 

Die erfasste Brutvogelgemeinschaft kann in ihrer Zusammensetzung und Abundanz als typisch für 

die Ausstattung des BR mit den vorgefundenen Lebensräumen angesehen werden. Die Siedlungs-

dichten der erfassten Brutvogelarten liegen im durchschnittlichen Bereich. Hinsichtlich der Arten-

vielfalt ist die Anzahl der nachgewiesenen Brutvogelarten im BR für die Revierkartierung unter 

der Berücksichtigung der Flächengröße, der vorhandenen Habitatstrukturen und der bestehen-

den Vorbelastungen als überdurchschnittlich zu bewerten. Im Hinblick auf die Groß- und Greifvö-

gel ist der Nachweis dreier Eulenarten bemerkenswert, wobei mit dem Raufußkauz eine in Bran-

denburg restriktiv verbreitete Art festgestellt wurde. Bei Betrachtung der auf den Roten Listen 

geführten Arten gemäß BEHM & KRÜGER (2013) besitzt der BR lediglich eine lokale Bedeutung als 

Vogellebensraum. Unter Berücksichtigung des Vorhandenseins von (potenziellen) Nahrungshabi-

taten der nachgewiesenen national bzw. landesweit bedeutsamen Großvogelarten Seeadler, 

Wanderfalke und Rotmilan resultiert insgesamt eine erhöhte Bedeutung als Vogellebensraum 

(vgl. KS UMWELTGUTACHTEN 2024c). 
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6.2 Überprüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG bezüglich der im 

Betrachtungsraum vorkommenden Vogelarten 

6.2.1 Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Baubedingte Tötungsrisiken entstehen durch die Baufeldfreimachung, die häufig mit einer tem-

porären Inanspruchnahme von Offenflächen und teilweise mit der Beseitigung von Vegetations-

strukturen einhergeht, sowie durch den Fahrzeugverkehr während des Baustellenbetriebs. Adulte 

Vögel sind aufgrund ihrer Mobilität in der Lage, zu flüchten und damit einer Gefährdung weniger 

ausgesetzt als Jungvögel bzw. Nestlinge sowie Entwicklungsstadien (Eier). Eine baubedingt signi-

fikante Erhöhung des Tötungsrisikos für im Eingriffsbereich vorkommende Brutvögel kann ausge-

schlossen werden, sofern die Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit stattfinden. Diesbezüglich 

wird eine Bauzeitenregelung (Maßnahme VAFB4) vorgeschlagen. Gemäß des zugrundeliegenden 

Planungsstands sind keine flächigen Gehölzbeseitigungen bzw. Baumfällungen erforderlich. Das 

Konfliktpotenzial wird daher im Folgenden nicht weiter betrachtet. 

Von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko ist nach aktueller Rechtsprechung dann auszuge-

hen, wenn sich ein Brutplatz einer kollisionsgefährdeten Art im Nahbereich zu einer WEA-Planung 

befindet (Anlage 1 AGW-Erlass, MLUK 2023b). Liegt zwischen dem Brutplatz einer Brutvogelart 

und der Windenergieanlage ein Abstand, der größer als der Nahbereich und geringer als der zent-

rale Prüfbereich ist, die in Anlage 1 für diese Brutvogelart festgelegt sind, so bestehen in der Regel 

Anhaltspunkte dafür, dass das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden 

Exemplare signifikant erhöht ist, soweit 1. eine signifikante Risikoerhöhung nicht auf der Grund-

lage einer Habitatpotenzialanalyse oder einer auf Verlangen des Trägers des Vorhabens durchge-

führten Raumnutzungsanalyse widerlegt oder 2. die signifikante Risikoerhöhung nicht durch fach-

lich anerkannte Schutzmaßnahmen hinreichend gemindert werden kann (MLUK 2023a). 

Eine vorhabenbezogene Einzelfallprüfung des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands ist da-

her für alle nach Anlage 1 AGW-Erlass genannten Groß- und Greifvögel vorzunehmen, deren art-

spezifischer Nahbereich oder zentraler Prüfbereich durch die Anlagenplanung voraussichtlich ver-

letzt werden. Für alle Brutplätze der in der Anlage 1 AGW-Erlass genannten Arten, die im erwei-

terten Prüfbereich des Vorhabens liegen, ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko regelmäßig nicht 

signifikant erhöht und steht der Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens mithin in der Regel 

nicht entgegen. Die Darlegungslast im Hinblick auf die Wiederlegung der Regelvermutung nach § 

45b Abs. 4 S. 1 Nr. 1 BNatSchG liegt bei der Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege. 

Im UG wurden die nach AGW kollisionsgefährdeten Arten Rot- und Schwarzmilan nachgewiesen. 

Ebenso ist ein im Untersuchungsjahr unbesetzter Horst des gemäß MLUK (2023b) kollisionsge-

fährdeten Seeadlers erfasst worden. Die Prüfbereiche um die lokalisierten Horste tangieren zum 

Teil Baugrenzen der planungsrechtlich zu sichernden Sondergebiete. Daher ist für diese Arten 

eine Einzelfallprüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände vorzunehmen. 
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Des Weiteren wurden Brutplätze des Mäusebussards im Umfeld der planungsrechtlich zu sichern-

den Sondergebiete erfasst. Gemäß Anhang I zu § 45b BNatSchG zählt der Mäusebussard nicht zu 

den kollisionsgefährdeten Arten. Ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko im Rahmen des künftigen 

Anlagenbetriebes ist somit auszuschließen. Auf eine weitergehende Betrachtung wird daher ver-

zichtet. 

Kleinvögel können je nach ihren artspezifischen Verhaltensweisen und den standortbezogenen 

Verhältnissen ebenfalls betroffen sein, wobei Vogelschlag bei den Kleinvögeln insgesamt jedoch 

vergleichsweise selten auftritt (DÜRR 2023b, 2023c). In der Regel halten diese sich sowohl im Brut-

revier als auch während des Zuges (GATTER 2000) nur sehr selten im gefährlichen Rotorbereich 

auf. Eine Ausnahme bildet hier die Feldlerche, da sie sich bei Singflügen regelmäßig auch in Ro-

torhöhe bewegt. Aufgrund ihrer artspezifischen Einhaltung von Abständen zu Vertikalstrukturen, 

der dynamischen Brutplatzbelegung und der Möglichkeiten, die Reviere im Raum zu verlagern, 

ist im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Mühlenfließ im OT 

Haseloff-Grabow“ dennoch nicht von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko und damit einem 

Verstoß gegen das Zugriffsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG auszugehen.  

Für die übrigen nachgewiesenen Kleinvogelarten wird grundsätzlich nicht von einem anlage- bzw. 

betriebsbedingt signifikant erhöhten Tötungsrisiko ausgegangen. Auf eine Einzelfallprüfung wird 

daher verzichtet. 

Zugvögel sind vergleichsweise wenig vom Vogelschlag durch WEA betroffen. Dies resultiert offen-

bar daraus, dass Zugvögel die Anlagen als solche wahrnehmen und Windparks in ca. in 100 m bis 

600 m Entfernung umfliegen, um schließlich ihre Flüge hinter dem Windpark wieder in ihrer ur-

sprünglichen Richtung fortzusetzen (LANGEMACH & DÜRR 2023). Bei lokalen Flugbewegungen zwi-

schen Schlafgewässern und Nahrungsflächen fliegen Gänse und Kraniche meist in Höhen unter 

200 m, d. h. sie bewegen sich in den Konfliktbereichen der Rotorflügel der WEA, die eine Scheuch-

wirkung auf die Vögel ausüben. WEA werden dann meist problemlos umflogen. Dies ist auch der 

Grund, warum Gänse und Kraniche in der Todfundstatistik bisher nur mit sehr wenigen Fällen 

vertreten sind (DÜRR 2023b, 2023c). Zugvögel können laufende WEA nicht nur visuell, sondern 

auch akustisch wahrnehmen und so auch in der Nacht bei guten Wetterbedingungen Windparks 

ausweichen (u. a. REICHENBACH et al. 2004). Einschränkend muss man jedoch hinzufügen, dass Un-

tersuchungen zum Flugverhalten bei schlechten Wetterbedingungen nicht vorliegen. 

Gemäß der Stellungnahme der zuständigen Behörde wurde auf eine Erfassung der Zug- und Rast-

vögel verzichtet, da es sich durch den bereits bestehenden Windpark um ein stark vorbelastetes 

Gebiet handelt (LFU N1 2023). Eine Einzelfallbetrachtung ist daher nicht erforderlich. 

6.2.2 Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Sofern Baumaßnahmen innerhalb der Brutperiode durchgeführt werden, sind baubedingte Stö-

rungen von Brutvögeln anzunehmen. Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen der im Umfeld 

der geplanten WEA vorkommenden Brutvögel können mithilfe der Bauzeitenregelung ausge-

schlossen werden (VAFB4). 
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Anlage- und betriebsbedingte Störungen sind für nahezu alle Sing- und die meisten Groß- und 

Greifvogelarten auszuschließen (vgl. HÖTKER et al. 2004, REICHENBACH 2004a, REICHENBACH et al. 

2004, SINNING 2004a, 2004b, 2004c, SINNING et al. 2004, HORCH & KELLER 2005, HÖTKER 2006, K&S 

UMWELTGUTACHTEN 2006, 2008a, 2008b, 2009, 2010C, 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 

2015a, 2015b, MÖCKEL & WIESNER 2007, STOEFER 2007a, 2007b u. v. a.). Da die Arten kein Meide-

verhalten zeigen, sind erhebliche Störwirkungen in ihrem Brut- und Nahrungshabitat durch WEA 

nicht ableitbar. 

Im BR sind zudem keine gemäß AGW-Erlass störungsempfindlichen Vogelarten nachgewiesen 

worden. Der BR liegt auch nicht in einer ausgewiesenen Gebietskulisse störungssensibler Brut- 

oder Rastvogelarten oder berührt diese indirekt durch die Lage innerhalb des zentralen Prüfbe-

reichs (MLUK 2023b). Unter Berücksichtigung der Bauzeitenregelung (Maßnahme VAFB4) kann das 

Eintreten des Zugriffsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 für die Arten Waldohreule, Waldkauz und 

Raufußkauz ausgeschlossen werden.  

6.2.3 Beschädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m Abs. 5 BNatSchG 

Baubedingt werden Offenlandflächen temporär beansprucht, die Teillebensräume von Kleinvö-

geln wie der Feldlerche darstellen. Die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-

ten wird aufgrund der weiterhin vorhandenen Lebensraumstrukturen dennoch im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt. Nach Abschluss der Bauarbeiten stehen die Flächen zudem wieder voll-

umfänglich als (potenzieller) Lebensraum zur Verfügung. 

Gemäß der Vegetationsverhältnisse vor Ort und des zugrundeliegenden Planungsstands sind bau-

bedingt keine flächigen Gehölzbeseitigungen bzw. Baumfällungen erforderlich. Beschädigungen 

bzw. Beseitigungen ganzjährig geschützter Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind entsprechend 

nicht zu erwarten. Für die Errichtung der Zuwegungen sind ggf. vereinzelt Gehölzrückschnitte an 

den bestehenden Feldwegen erforderlich. Diese sind z. T. Lebensraumbestandteile freibrütender, 

gehölzgebundener Arten wie der Grauammer oder des Neuntöters. Die Arten legen jährlich neue 

Nester an. Eine Inanspruchnahme einzelner Gehölze erfüllt den Tatbestand des Zugriffsverbots 

nicht. Die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wird im räumlichen Zusam-

menhang aufgrund der vorhandenen Lebensraumstrukturen weiterhin gewahrt (§ 44 Abs. 5 

BNatSchG). 

Anlagebedingte Funktionsverluste von Bruthabitaten Offenland bewohnender Arten sind auf-

grund der geringen dauerhaften Flächeninanspruchnahme und der Lebensraumansprüche der 

nachgewiesenen Arten nicht zu erwarten und werden darüber hinaus durch die ausreichende 

Verfügbarkeit von geeigneten Lebensräumen in räumlicher Nähe zum Eingriffsort abgepuffert. 

Ein Ausweichen in umliegende Bereiche ist für die Arten, die von Jahr zu Jahr ihren Brutplatz 

wechseln, möglich und anzunehmen. 
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6.3 Einzelfallbetrachtung 

Rotmilan (Milvus milvus) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    2009/147/EG, Anhang I 

    RL Brandenburg 

    RL Deutschland 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Rotmilan besiedelt strukturierte Landschaften, die durch einen Wechsel von Offenland- und Gehölzbiotopen gekenn-
zeichnet sind. Der Kurzstreckenzieher überwintert in der Mittelmeerregion und trifft ab Ende Februar wieder im Brutge-
biet ein. 60 % der Weltpopulation brüten in Deutschland, weshalb die Verantwortung für den Erhalt der Art hoch ist. Das 
Nest wird auf Bäumen an Waldrändern, in lichten Altholzbeständen, Baumreihen oder Feldgehölzen angelegt und häufig 
über mehrere Jahre genutzt. Auch Krähen- und Bussard-nester werden angenommen. In der Regel gibt es einen Verbund 
aus drei bis fünf Ausweich-nestern, in die der Rotmilan bei Störungen umsiedelt. Die Art weist eine hohe Nestreviertreue 
auf. Die Eiablage beginnt ab Ende März bis Anfang Mai, das Brutgebiet wird im September wieder verlassen. (SÜDBECK et 
al. 2005, BAUER et al. 2012). Jagdgebiete können sich bis in eine Entfernung von 5-10 km zum Horst erstrecken, besetzte 
Horste zweier Brutpaare können in idealen Gebieten nur wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen (GLUTZ VON 

BLOTZHEIM 2001). In Dichtezentren können Siedlungsdichten von 37-47 BP/100 km² erreicht werden (BAUER et al. 2012). 
Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 300 m, nach FLADE (1994) wird die 
Fluchtreaktion durch Annäherung eines Menschen bei 100-300 m ausgelöst. 

Verbreitung in Brandenburg 

Der Rotmilan ist in Brandenburg nahezu flächendeckend verbreitet und gilt als mittelhäufiger Brutvogel. West-, Nord- 
und Südbrandenburg verzeichnen die höchsten Siedlungsdichten, während Ostbrandenburg dünner besiedelt ist (RYSLAVY 
et al. 2011). Stand 2015 / 2016 werden für Brandenburg 1.650 - 1.800 Reviere angegeben (MLUK 2023b). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind zwei benachbarte Horste (Nr. 2 und 3) des Rotmilans nachge-
wiesen worden. Auf einem Horst wurde 2023 nachweislich gebrütet. Aufgrund der geringen Distanz der Horste zueinan-
der, wird der im Untersuchungsjahr 2023 unbesetzt gebliebene Brutplatz als Wechselhorst desselben Brutpaares einge-
stuft. Für diese beiden Horste wird der NB durch Baugrenzen, innerhalb derer die WEA künftig errichtet werden, vollstän-
dig (SO 3) oder teilweise (SO 5) unterschritten. Sämtliche Baugrenzen innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich zu-
dem im zPB der beiden Horste. 

Außerhalb des Geltungsbereichs, jedoch innerhalb des BR, sind darüber hinaus sieben weitere Rotmilan-Brutplätze (Nr. 4 
bis 10) erfasst worden, von denen zwei besetzt waren (Nr. 4 und 5). Die Baugrenze des SO 8 liegt zum Teil innerhalb des 
NB des Horstes Nr. 5. Die Baugrenzen der SO 6 und SO 7 befinden sich in dessen zPB. 

Der zPB des Horstes Nr. 4 überlagert die Baugrenze des SO 1 vollständig, die Baugebiete um die Baugrenzen der SO 2 und 
der SO 4 werden tangiert. 

Hinsichtlich der übrigen Horste sind lediglich die ePB durch die 1. Änderung des Bebauungsplans betroffen. 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach Roter Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 

    günstig (RL ungefährdet, V)     ungünstig-unzureichend (RL 3, 2)     ungünstig-schlecht (RL 1) 

Konfliktanalyse 
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Rotmilan (Milvus milvus) 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Eine Gefährdung besteht durch illegale Verfolgung, Veränderungen der Landnutzung, Zersiedelung der Landschaft, Ab-
nahme des Nahrungsangebots, Prädation, Störungen am Brutplatz. Außerdem spielen Kollision mit WEA, Leitungen und 
an Verkehrswegen eine Rolle (vgl. WELLMANN 2013, RYSLAVY et al. 2011). 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Ein baubedingt erhöhtes Tötungsrisiko von Individuen (v. a. Nestlingen) oder Entwicklungsformen des Rotmilans (Gelegen 
/ Eiern) besteht nicht, da die als Brutplätze dienenden Gehölze vorhabenbedingt nicht beansprucht werden.  

Betriebsbedingt besteht ein erhöhtes Tötungsrisiko durch Vogelschlag an den Rotoren der WEA. Der NB des im Jahr 2023 
besetzten Horstes Nr. 2 überlagert die Baugrenze des SO 3 vollständig und die Baugrenze des SO 5 teilweise. Damit ist für 
das Brutpaar und seine Jungvögel in diesen Bereichen ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko anzunehmen. Die Baugren-
zen der weiteren Baugebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen innerhalb des zPB. Auch hier ist von einem 
signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen, da die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gefahrenbereich der WEA so 
hoch ist, dass das bestehende allgemeine Lebensrisiko der Art sehr wahrscheinlich überschritten wird. Gemäß BNatSchG 
sowie AGW-Erlass sind für WEA im NB -im Gegensatz zum zPB und ePB- keine konfliktmindernden Maßnahmen aner-
kannt. Das Zugriffsverbot wird hier folglich ausgelöst. Im Rahmen der Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG wären die 
geplanten WEA im NB dennoch realisierbar, sofern ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, keine zumutbare 
Alternative vorhanden ist und sich der Erhaltungszustand der Art nicht verschlechtert. Dies ist innerhalb eines Ausnah-
meantrags darzulegen. Um einer Verbotsauslösung durch den Bau von WEA im zPB entgegenzuwirken, sind konfliktver-
meidende Maßnahmen notwendig. 

Auch für das Brutpaar des Horstes Nr. 5, einschließlich seiner Jungvögel, ist von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko 
auszugehen, da die Baugrenze des SO 8 teilweise innerhalb des NB liegt. Analog zu den obigen Ausführungen hinsichtlich 
des Horstes Nr. 2, kann die Realisierung der WEA nur über einen Ausnahmeantrag gelingen. Die Baugrenzen der SO 6 und 
SO 7 befinden sich im zPB des Horstes Nr. 5. Hier ist ebenfalls von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen, 
da die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gefahrenbereich der WEA so hoch ist, dass das bestehende allgemeine Lebensri-
siko der Art überschritten wird. Um einer Verbotsauslösung durch den Betrieb von WEA im zPB entgegenzuwirken, sind 
konfliktvermeidende Maßnahmen notwendig. 

Hinsichtlich des Horstes Nr. 4 wird der zPB durch die Baugrenzen der SO 1, SO 2 und SO 4 unterschritten. Um die signifi-
kante Erhöhung des Tötungsrisikos zu vermeiden, sind daher konfliktvermeidende Maßnahmen notwendig.  

Fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen sind die phänologiebedingte Abschaltung, die Abschaltung bei landwirtschaftli-
chen Ereignissen sowie die Installation von Anti-Kollisionssystemen (AKS). 

Aufgrund der Abstände zwischen den Horsten und den nächstgelegenen Baugrenzen ist für die übrigen Horststandorte 
bzw. die Brutpaare der weiteren im Umfeld befindlichen Brutplätze nicht von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsri-
sikos auszugehen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

• VAFB4: Bauzeitenbeschränkung 

• VAFB5: Schutzmaßnahme (AKS / Abschaltung bei landwirtschaftlichen Ereignissen / phänologiebedingte Ab-
schaltung) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  Horst bzw. Brutpaar Nr. 2 und 5 

  nein Horst bzw. Brutpaar Nr. 4, 6, 7, 8, 9, und 10 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Baubedingte Störungen sind anhand der Durchführung der Baumaßnahmen außerhalb der Brutzeit auszuschließen. So-
fern die Bauzeit die Brut- und Aufzuchtzeit des Rotmilans berührt, sind aufgrund der Unterschreitung der Fluchtdistanz 
des Rotmilans erhebliche Störungen nicht auszuschließen, da sich die Brutplätze in sehr geringer Entfernung zu den Bau-
flächen befinden. 

Betriebsbedingte Störungen sind nicht zu erwarten, da der Rotmilan kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt. Eine 
Barrierewirkung der geplanten Anlagen, welche bspw. längere Flugwege provozieren würde, ist daher auszuschließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 



Einzellfallbetrachtung der europäischen Vogelarten nach Art. 1 der VRL 

68 AFB zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Mühlenfließ im OT Haseloff-Grabow” 

Rotmilan (Milvus milvus) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Rotmilans in Anspruch genom-
men. Das Zugriffsverbot ist nicht einschlägig.  

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich für Horst bzw. 
Brutpaar Nr. 2 und 5 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich für die übrigen nachgewiesenen Horste bzw. 
Brutpaare 

Die Erfüllung der Ausnahmevoraussetzungen wird in Kap. 6.5 dargelegt. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Schwarzmilan (Milvus migrans) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    2009/147/EG, Anhang I 

    RL Brandenburg 

    RL Deutschland 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Schwarzmilan bewohnt bevorzugt Wälder und größere Feldgehölze in der Nähe zu Gewässern. Als Langstreckenzie-
her überwintert die Art in Afrika und trifft ab Mitte März wieder im Brutgebiet ein. Das Nest wird auf Bäumen in Wald-
randnähe, Baumreihen, Feldgehölzen angelegt. Die Eiablage beginnt ab Anfang April, die Familienverbände lösen sich ab 
Ende Juli bis Anfang September wieder auf. Zur Nahrungssuche werden Gewässer, Feuchtgrünländer, Äcker überflogen 
und vorwiegend nach Aas abgesucht. Der Schwarzmilan brütet zumeist einzeln, lokal kann er jedoch auch kolonieartig 
auftreten. In Deutschland liegt die großräumige Siedlungsdichte bei durchschnittlich 1 BP/100 km² (SÜDBECK et al. 2005, 
BAUER et al. 2012). Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 300 m, nach FLADE 
(1994) wird die Fluchtreaktion durch Annäherung eines Menschen bei 100-300 m ausgelöst. 

Verbreitung in Brandenburg 

Der Schwarzmilan ist in Brandenburg flächendeckend verbreitet und gilt als mittelhäufiger Brutvogel (RYSLAVY et al. 2011). 
Stand 2015 / 2016 werden für Brandenburg 1.100 - 1.350 Reviere angegeben (MLUK 2023b). 

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Im Untersuchungsjahr siedelte ein Brutpaar östlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, innerhalb des BR. Die 
Baugrenze des SO 8 befindet sich vollständig innerhalb des zPB des Horstes Nr. 12. Die Baugrenzen aller anderen Sonder-
gebiete liegen im ePB des Horstes. 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach Roter Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 

    günstig (RL ungefährdet, V)     ungünstig-unzureichend (RL 3, 2)     ungünstig-schlecht (RL 1) 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

In der Vergangenheit spielten v. a. Umweltgifte eine negative Rolle. Aktuell sind keine gravierenden Gefährdungsursachen 
erkennbar (RYSLAVY et al. 2011). 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Ein baubedingt erhöhtes Tötungsrisiko wird ausgeschlossen, da der Brutplatz und dessen Umgebung nicht in Anspruch 
genommen werden.  

Betriebsbedingte Tötungen durch Vogelschlag sind bei der als WEA-empfindlich eingestuften Art grundsätzlich möglich. 
Im Allgemein kann festgestellt werden, dass ein Meideverhalten nicht existiert. Im vorliegenden Fall liegt die Baugrenze 
des SO 8 vollständig des zPB. Um den Eintritt des Verbotstatbestands zu vermeiden, sind bei der Errichtung der WEA im 
SO 8 Vermeidungsmaßnahmen umzusetzen, die das Tötungsrisiko unter die Signifikanzschwelle senken können.  

Fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen sind die phänologiebedingte Abschaltung, die Abschaltung bei landwirtschaftli-
chen Ereignissen sowie die Installation von Anti-Kollisionssystemen (AKS). 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 
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Schwarzmilan (Milvus migrans) 

• VAFB4: Bauzeitenbeschränkung 

• VAFB5: Schutzmaßnahme (AKS / Abschaltung bei landwirtschaftlichen Ereignissen / phänologiebedingte Ab-
schaltung) 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Die Baumaßnahme wird außerhalb der Brutzeit durchgeführt. Ohnehin sind baubedingte Störungen mit populationsrele-
vanten Auswirkungen anhand der Entfernung der geplanten Anlagen zum Horst in Verbindung mit der artspezifischen 
Fluchtdistanz nicht zu erwarten. Da die Art kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt, sind erhebliche anlage- bzw. be-
triebsbedingte Störungen auszuschließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben findet eine nachhaltige Schädigung oder gar ein Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten des Schwarzmilans nicht statt.  

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der Art an sich und der lokalen Population. 

 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

 

Grunddaten 

Schutzstatus 

    EG-VO 338/97, Anhang A 

    2009/147/EG, Anhang I 

    RL Brandenburg 

    RL Deutschland 

Allgemeine Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

Der Seeadler bewohnt bevorzugt ausgedehnte, weitgehend unzerschnittene Wälder in gewässerreichen Landschaften. 
Der ausladende Horst wird meist auf alten, hohen Bäumen mit freiem Anflug angelegt. Oft pendelt ein Brutpaar zwischen 
2-4 Wechselhorsten (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001), die nah beieinander oder auch mehrere Kilometer voneinander entfernt 
liegen können. Die Eiablage beginnt Mitte Februar, die Jungvögel sind meist Anfang Juli flügge. Nahrungsgewässer kön-
nen mehr als 6 km bzw. über 10 km vom Nistplatz entfernt sein. Der Aktionsraum der Art wird mit 19-115 km², im Durch-
schnitt 61 km², angegeben. Der Seeadler ist ganzjährig an sein Revier gebunden (vgl. SÜDBECK et al. 2005, BAUER et al. 
2012) 

Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz beträgt nach GASSNER et al. (2010) 500 m, nach FLADE (1994) wird die 
Fluchtreaktion durch Annäherung eines Menschen bei 200 bis >500 m ausgelöst. Der Seeadler toleriert Lärm, reagiert 
jedoch sehr leicht auf optische Störungen (GLUTZ VON BLOTZHEIM 2001). Zu Beginn der Brutzeit bzw. während der Eiablage-
phase ist der Seeadler sehr störungsempfindlich und gibt seinen Horst bzw. seine Brut leicht auf (GLUTZ VON BLOTZHEIM 
2001, BAUER et al. 2012). 

Verbreitung in Brandenburg 

Der Seeadler hat in Brandenburg einen Anteil von 26 % am nationalen Bestand (LANGGEMACH & DÜRR 2023). Stand 2019 
werden für Brandenburg 211 Brut- bzw. Revierpaare angegeben (MLUK 2023b). Die höchsten Siedlungsdichten werden 
im gewässereichen Nord- und Südosten des Bundeslandes erreicht (RYSLAVY et al. 2011).  

Vorkommen im Betrachtungsraum 

Nördlich des BR befindet sich ein im Untersuchungsjahr unbesetzt gebliebener Seeadler-Horst. Mit einer Distanz von 
2.015 m zum Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich alle Baugrenzen der Sondergebiete innerhalb des ePB. 
Individuen der Art wurden während der Begehungen nicht gesichtet. Das VG selbst stellt kein typisches Nahrungshabitat 
dar. Die westlich gelegenen Niemegker Tonteiche können mit ihrem hohen Fischbesatz als potenzielle Nahrungsgewässer 
betrachtet werden. Die weiter westlich des BR verlaufende Plane mit ihren Nebenflüssen kann aufgrund der schmalen 
Ausprägung und des dichten Bewuchses durch begleitende Gehölzstrukturen hingegen eher nicht als Nahrungsgewässer 
dienen (vgl. K&S UMWELTGUTACHTEN 2024c). Ein Queren des WP, um sämtliche Gewässer vom Horst aus zu erreichen, wäre 
regelhaft nicht notwendig. 

Lokale Population 

Als lokale Population wird das Vorkommen der Art in Brandenburg definiert. 

Erhaltungszustand der lokalen Population nach Roter Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 

    günstig (RL ungefährdet, V)     ungünstig-unzureichend (RL 3, 2)     ungünstig-schlecht (RL 1) 

Konfliktanalyse 

Empfindlichkeit / Gefährdungsfaktoren 

Hauptgefährdungsursachen der Art sind Bleivergiftungen sowie Kollisionen mit Schienenfahrzeugen, Leitungen und WEA 
(RYSLAVY et al. 2011). 

Prognose des Tötungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
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Seeadler (Haliaeetus albicilla) 

Baubedingt bestehen keinerlei Tötungs- und Verletzungsrisiken von Individuen des Seeadlers, Nestlingen oder Gelegen / 
Eiern, da der Brutplatz in vglw. großer Entfernung zum Geltungsbereich liegt und nicht beansprucht wird. 

Betriebsbedingt signifikant erhöhte Tötungsrisiken sind nicht anzunehmen, da zwischen dem Horst und der festzusetzen-
den Baugrenze eine Distanz liegt, die größer als der zentrale Prüfbereich und höchstens so groß wie der erweiterte Prüf-
bereich ist. Für alle Brutplätze der in der Anlage 1 AGW-Erlass genannten Arten, die im erweiterten Prüfbereich des Vor-
habens liegen, ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko regelmäßig nicht signifikant erhöht und steht der Genehmigungsfä-
higkeit eines Vorhabens mithin in der Regel nicht entgegen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Tötungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Baubedingte Störungen sind allein anhand der Entfernung des Vorhabengebiets zum Horst auszuschließen. Selbst wenn 
die Bauzeit die Brut- und Aufzuchtzeit des Seeadlers berührt, sind aufgrund der großen Distanz erhebliche Störungen 
auszuschließen. 

Betriebsbedingte Störungen sind nicht zu erwarten, da der Seeadler kein Meideverhalten gegenüber WEA zeigt. Eine Bar-
rierewirkung der geplanten Anlagen, welche bspw. längere Flugwege provozieren würde, ist daher auszuschließen. 

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Störungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Beschädigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Seeadlers in Anspruch genom-
men. Das Zugriffsverbot ist nicht einschlägig.  

    Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich 

    CEF-Maßnahmen erforderlich 

Beschädigungsverbot ist erfüllt:  ja  nein 

Zusammenfassende Einschätzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

    treffen zu   → Ausnahme nach § 45 Abs. 7 oder Befreiung nach § 67 BNatSchG erforderlich 

    treffen nicht zu  → keine Ausnahme / Befreiung erforderlich 

Keine erhebliche Verschlechterung des aktuellen Erhaltungszustandes der Art an sich und der lokalen Population. 

Kompensationsmaßnahmen als Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig: 

    ja     nein 
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6.4 Zusammenfassung der Einzelfallbetrachtung Avifauna 

Tab. 7: Zusammenfassung der Einzelfallprüfung zur Erfüllung des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. Abs. 5 für die Vögel 

Name wissenschaftlicher Name 

Eintreten des Verbotstatbestands nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG möglich 

konfliktvermeidende 

Maßnahme 

CEF- Maß-

nahme 

Antrag auf Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Rotmilan Milvus milvus ja nein nein ja, VAFB4, VAFB5 nein nein 

Schwarzmilan Milvus migrans ja nein nein ja, VAFB4, VAFB5 nein nein 

Seeadler Haliaeetus albicilla nein nein nein nein nein nein 
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6.5 Darlegung der Ausnahmevoraussetzungen 

Die nachfolgende Prognose der Ausnahmevoraussetzungen bezieht sich auf die drohende Erfül-

lung des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG betreffend die Art Rotmilan (vgl. 6.3). 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Be-

hörden von den Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Dabei müssen 

die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein. Demnach muss nachge-

wiesen werden, dass:  

1. zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-

cher  

sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen und  

2. zumutbare Alternativen, die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der re-

levanten Arten führen, nicht gegeben sind und  

3. keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen einer Art eintritt. 

 

1. Mit der Formulierung in § 2 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) aus dem Jahr 

2023 ist nunmehr gesetzlich festgeschrieben, dass die Errichtung und der Betrieb von Wind-

energieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und im Interesse der öffentlichen Si-

cherheit liegen.  

2. Bezüglich der Alternativenprüfung gilt gemäß § 45c (4) BNatSchG, dass „für Repowering von 

Windenergieanlagen an Land […] Standortalternativen in der Regel nicht zumutbar sind, es sei 

denn, der Standort liegt in einem Natura 2000-Gebiet mit kollisionsgefährdeten oder störungs-

empfindlichen Vogel- oder Fledermausarten.“ Da es sich bei der vorliegenden Planung um die 

1. Änderung eines bestehenden Bebauungsplans handelt, ein Repowering der bestehenden 

WEA geplant ist und die Ausnutzung möglicher WEA-Standorte innerhalb des Geltungsbe-

reichs die erforderlichen Sicherheitsabstände untereinander berücksichtigt, sind keine zumut-

baren Planungsalternativen vorhanden, die eine Ausnutzung des Potenzials an Windenergie 

am Standort vollständig ausschöpfen würden. Überdies befindet sich der Vorhabenstandort 

nicht innerhalb eines Natura-2000-Gebiets, sodass die Voraussetzungen des § 45c (4) 

BNatSchG vorliegen. 

3. Zuletzt darf sich der Erhaltungszustand, im vorliegenden Fall des Rotmilans, durch die Ausnah-

meerteilung nicht verschlechtern. Hierfür erfolgt zunächst die Prüfung, ob die Gewährung ei-

ner Ausnahme für die Durchführung des Vorhabens unter Einbeziehung kompensatorischer 

Maßnahmen zu einer nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation führt. Wenn eine Verschlechterung des günstigen Erhaltungszustandes der lokalen 

Population nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt auf übergeordneter Ebene die Prüfung, 
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ob der Erhaltungszustand der hier lebenden Populationen unter Einbeziehung kompensatori-

scher Maßnahmen gewahrt bleibt.  

Zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Population ist nach MLUK 

(2023a) auf die bundes- und landesweite Rote Liste abzustellen. Für den Nachweis der „Nicht-

Verschlechterung“ im Sinne des § 45b Abs. 8 Nr. 5 BNatSchG auf Bundes- oder Länderebene 

reicht es bis zur Etablierung eines leistungsfähigen Monitoringsystems für die Bewertung der 

Erhaltungszustände aus, anzugeben, ob die betreffende Art einen Gefährdungsstatus aufweist. 

Der Rotmilan wird gegenwärtig in Deutschland und in Brandenburg nicht auf der Roten Liste 

geführt (RYSLAVY et al. 2019, 2020). Folglich ist unter Anwendung der gesetzlichen Vermutungs-

regelung des § 45b Abs. 8 Nr. 5 BNatSchG nicht von einer Verschlechterung des Erhaltungszustan-

des der Population im Sinne des § 45 Abs. 7 S. 2 BNatSchG  im Zusammenhang mit dem geplanten Vor-

haben auszugehen. 

Bei der Realisierung des Vorhabens wird der Vorhabenträger gem. §§ 44 Abs. 7 i. V. m. § 45b 

Abs. 8 BNatSchG voraussichtlich sogar einen gebundenen Anspruch auf Erteilung einer arten-

schutzrechtlichen Ausnahme haben. Nach der gesetzlichen Neuregelung des § 45b Abs. 8 Nr. 

6 BNatSchG besteht kein Ermessen mehr, sondern die Ausnahme ist zu erteilen. 
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7 Maßnahmen für die europarechtlich geschützten Arten 

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von Tierarten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und aller europäischen Vogelarten zu vermeiden oder zu min-

dern. Mit der Umsetzung der formulierten Vermeidungsmaßnahmen ist gewährleistet, dass die 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG nicht einschlägig werden. 

Tab. 8: mögliche Vermeidungsmaßnahmen 

Nr. Vermeidungsmaßnahmen 

VAFB1 Schutzkonzept Reptilien 

Bestandteil eines Reptilienschutzkonzeptes sind in der Regel die Errichtung eines Schutzzaunes, 

um für die Zauneidechse attraktive Bauflächen und Zuwegungen abzugrenzen. Der Schutzzaun 

muss vor Beginn der Aktivitätsphase der Zauneidechsen, spätestens Anfang März, errichtet wer-

den und bis zum Ende der Baumaßnahme vorgehalten werden, um baubedingte Tötungen von 

einwandernden Individuen und deren Gelegen auszuschließen. Sofern bereits besiedelte Lebens-

räume baubedingt in Anspruch genommen werden müssen, findet eine artgerechte Baufeldfrei-

machung statt. Dabei sind die Lebensräume zu umzäunen, die Flächen durch streifenförmige 

Mahd zu deattraktivieren und die Zauneidechsen von diesen Flächen vor Beginn der Bauarbeiten 

abzufangen, um sicherzustellen, dass sich während der Bauzeit keine Individuen mehr im Baube-

reich aufhalten. Die ordnungsgemäße Umsetzung und Funktionalität der Schutzmaßnahmen wird 

durch eine ökologische Baubegleitung gewährleistet. 

Das Schutzkonzept ist im Maßnahmenblatt zur VAFB1 detailliert ausgeführt. 

VAFB2 Ökologische Baubegleitung 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachlich einwandfreie Umsetzung der Vermeidungs- 

und Kompensationsmaßnahmen kontrolliert und dokumentiert. Zu den Aufgaben gehören u. a.: 

• Kontrolle und Umsetzung des Schutzkonzepts für Reptilien 

• Kontrolle der Einhaltung der pauschalen Abschaltungen zum Schutz der Fledermäuse 

• Kontrolle der Einhaltung der Bauzeitenregelungen für Brutvögel 

• Kontrolle der Maßnahmen zum Schutz des Rot- und Schwarzmilans 

VAFB3 Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

Die Baugrenzen der Sondergebiete SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5, SO 7 und SO 8 liegen in einer Ent-

fernung von < 250 m zu Funktionsräumen mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse.  

Daher werden die in den genannten Sondergebieten geplanten Anlagen gemäß AGW-Erlass An-

lage 3 (MLUK 2023d) im Zeitraum vom 01. April bis 31. Oktober eine Stunde vor Sonnenuntergang 

bis Sonnenaufgang unter folgenden Voraussetzungen abgeschaltet: 

a. bei Windgeschwindigkeiten in Gondelhöhe ≤ 6,0 m/s, 

b. bei einer Lufttemperatur ≥ 10°C, 
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Nr. Vermeidungsmaßnahmen 

c. bei Niederschlag ≤ 0,2 mm/h. 

Die Baugrenze des Sondergebiets SO 6 liegt in einem Funktionsraum mit allgemeiner Bedeutung 

für Fledermäuse. Daher wird die geplante Anlage innerhalb des SO 6 gemäß AGW-Erlass Anlage 3 

(MLUK 2023d) im Zeitraum vom 11.04. bis 31.05. und vom 01.07. bis 15.10. eine Stunde vor Son-

nenuntergang bis Sonnenaufgang unter den oben genannten Parametern abgeschaltet. 

Gegenüber dem LfU, Referat N1 ist die Einbindung des Fledermaus-Abschaltmoduls in die Anla-

gensteuerung nachzuweisen. Zudem sind erfolgte Fledermausabschaltzeiten anlagenbezogen zu 

dokumentieren (MLUK 2023d). 

In den ersten beiden Betriebsjahren kann das standortspezifische Kollisionsrisiko durch akustische 

Daueraufzeichnungen im Rotorbereich bewertet bzw. verifiziert werden (Gondelerfassung). Da 

die Fledermausaktivität in Funktionsräumen besonderer Bedeutung bereits kleinräumig zwischen 

den einzelnen Standorten erheblich schwanken kann, sind die geplanten WEA einer Gondelunter-

suchung zu unterziehen. Die Durchführung der Erfassungen auf Gondelhöhe richten sich nach 

den fachlichen Vorgaben von BRINKMANN et. al. (2011) und den F+E-Projekten RENEBAT I bis III. Es 

sind regelmäßig die in diesem Rahmen erprobten und für geeignet befundenen Detektor-Techni-

ken und Geräteeinstellungen zu verwenden. Sofern derartige nachträgliche Untersuchungen vor-

gesehen sind, ist dem LfU ein entsprechendes Konzept zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen 

(MLUK 2023d). 

VAFB4 Bauzeitenbeschränkung Brutvögel / Fledermäuse 

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind ausschließlich außerhalb der 

Brutzeit der im Vorhabengebiet vorkommenden Brutvögel, nur zwischen 01.09. bis 28.02. des 

Folgejahres, durchzuführen. Bezüglich der SO 3, SO 4 und SO 8 ist davon abweichend, aufgrund 

der nahegelegenen Reviere der Waldohreule, des Waldkauzes und des Raufußkauzes, der Zeit-

raum auf den 01.09. bis zum 20.01. des Folgejahres zu reduzieren. Begründet wird dies mit dem 

frühen Beginn der Brutzeit der ganzjährig anwesenden Arten. 

Zum Schutz der Fledermäuse sind ggf. Baumfällungen bzw. Gehölzrodungen unter Berücksichti-

gung der Bauzeitenregelung für die Brutvögel in einem Zeitraum vom 15. November bis 20. Feb-

ruar umzusetzen. Vorsorglich werden alle Fäll- / und Rodungsmaßnahmen durch eine Fällbeglei-

tung abgesichert. Die Stammabschnitte von nachweislich genutzten Fledermausquartieren oder 

Vogelniststätten werden unter fachgutachterlicher Begleitung gesichert und in einem angrenzen-

den Waldbestand installiert. 

Bei Baubeginn vor Brutbeginn ist es möglich, die Bautätigkeit fortzuführen, sofern die Arbeiten 

ohne Unterbrechungen weiterlaufen. Sollten längere Bauunterbrechungen auftreten (länger als 

eine Woche), muss durch geeignete Maßnahmen ausgeschlossen werden, dass sich innerhalb der 

Bauflächen Brutvögel ansiedeln (z. B. Installation Flatterband). Vor Wiederaufnahme der Bautätig-

keit sind die Flächen hinsichtlich einer Besiedlung zu kontrollieren (ökologische Baubegleitung). 

Sollten die Bauarbeiten erst in der Brutzeit begonnen werden, so muss durch geeignete Maßnah-

men wie z. B. die Anbringung von Flatterband, eine Ansiedlung von Bodenbrütern verhindert wer-

den. Das Flatterband ist in einer Höhe von mindestens 50 cm über dem Boden anzubringen. Da-

bei ist das Band so zu spannen, dass es sich ohne Bodenkontakt immer frei bewegen kann, ggf. ist 

die Höhe des Bandes an die Vegetationshöhe anzupassen. Der Abstand zwischen den 
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Nr. Vermeidungsmaßnahmen 

Flatterbandreihen darf maximal 5 m betragen. Baubereiche, die mehr als 20 m an der breitesten 

Stelle erreichen, sind entsprechend mit zusätzlichen Flatterbandreihen abzusperren. 

Zur Gewährleistung ihrer Funktionstüchtigkeit ist die Maßnahme im Turnus von maximal sieben 

Tagen zu kontrollieren. Über die Kontrollen sind Protokolle anzufertigen, in denen auch beson-

dere Ereignisse, z. B. Schäden und eingeleitete bzw. durchgeführte Maßnahmen, erfasst werden 

(ökologische Baubegleitung, VAFB2). 

VAFB5 Schutzmaßnahme für Rot- und Schwarzmilan (AKS / Abschaltung bei landwirt-

schaftlichen Ereignissen / phänologiebedingte Abschaltung) 

Um dem Eintreten eines signifikant erhöhten Tötungs- und Verletzungsrisikos der Arten Rot- und 

Schwarzmilan bei Errichtung von WEA im zPB entgegenzuwirken, stehen die folgenden fachlich 

anerkannten Schutzmaßnahmen zur Verfügung: 

- Einsatz eines Antikollisionssystems (AKS) 

- Abschaltung während und nach landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

- phänologiebedingte Abschaltung 

Die Festlegung der konkret umzusetzenden Vermeidungsmaßnahme erfolgt im nachgelagerten 

Genehmigungsverfahren. Dabei ist gemäß § 45b BNatSchG Abs. 3 ausschließlich eine der aufge-

führten Maßnahmen umzusetzen. 

7.2 Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(„CEF-Maßnahmen“) 

Die Ausführung von Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

von Lebensräumen durch das geplante Vorhaben betroffener Arten sind nach derzeitigem Kennt-

nisstand nicht notwendig. 
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7.3 Maßnahmenblätter 

Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB1 

Bezeichnung der Maßnahme 

Schutzkonzept Reptilien 

Lage der Maßnahme 

SO 1, SO 2, SO 3 und SO 8 

Konflikt / Beeinträchtigung 

baubedingt signifikant erhöhte Tötungsrisiken Reptilien (Zauneidechse) 

Maßnahme 

Schutzkonzept Reptilien 

Einer Auslösung des Zugriffsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann mithilfe eines Schutzkonzepts begeg-

net werden. Bestandteile eines solchen sind in der Regel die Errichtung eines Schutzzauns, ggf. eine artgerechte 

Baufeldfreimachung, Vergrämungsmahd und das Abfangen von Individuen. Die ordnungsgemäße Umsetzung 

und Funktionalität der Maßnahmen wird durch eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) gewährleistet. 

Bauvorbereitende Maßnahmen und alle Baumaßnahmen, die an Lebensräume von Zauneidechsen im Bereich 

der Saumstrukturen öffentlicher Verkehrsflächen sowie ggf. der SO 1, SO 3 und SO 8 angrenzen, sind außerhalb 

der Aktivitätsphase der Zauneidechsen, d. h. im Zeitraum von Anfang November bis Ende März, durchzuführen 

(Bauzeitenbeschränkung). Sollten Bauarbeiten außerhalb des Zeitraums der Bauzeitenbeschränkung notwendig 

sein, ist der Baubereich durch einen geeigneten Folienschutzzaun zu sichern. Die Errichtung des Reptilien-

schutzzauns muss vor Beginn der Aktivitätsphase der Zauneidechsen abgeschlossen und bis zum Ende der Bau-

maßnahmen wirksam sein. Der Zaun ist so aufzustellen, dass den Eidechsen kein Überklettern ermöglicht wird. 

Dafür vorgesehen ist ein geeigneter Folienschutzzaun, welcher zudem zur Vermeidung eines Untergrabens 

mind. 20 cm tief in den Boden eingelassen wird. Auf diese Weise wird ein Einwandern in die Baustellenbereiche 

verhindert. Der Verlauf des Schutzzauns wird im nachgelagerten Genehmigungsverfahren konkretisiert und 

während der Baumaßnahmen mit der ÖBB vor Ort festgelegt. 

Bauvorbereitende Maßnahmen und alle Baumaßnahmen, die Lebensräume von Zauneidechsen im Bereich des 

SO 2 teilweise überlagern, sind entlang der Baufeldgrenzen durch temporäre Reptilienschutzzäune abzugren-

zen. Innerhalb der baufeldzugewandten Seite ist der Schutzzaun ggf. alle 30 m mit Überstiegshilfen (bspw. aus 

Jute) zu versehen, um ein weiteres Abwandern der Zauneidechsen zu ermöglichen. Zum Schutz vor Beutegrei-

fern sind zudem Versteckmöglichkeiten entlang des Zauns, auf der baufeldabgewandten Seite, anzulegen (Rei-

sighaufen). Der Verlauf des Schutzzauns wird im nachgelagerten Genehmigungsverfahren konkretisiert und 

während der Baumaßnahmen mit der ÖBB vor Ort festgelegt. 

Um ein eigenständiges Abwandern der Zauneidechsen aus dem Baufeld zu ermöglichen, ist es vorgesehen die 

Baubereiche durch eine gezielte Entfernung von Vegetation und Verstecken aufzulichten. Dazu sind alle Baube-

reiche, die sich mit Lebensräumen der Zauneidechse überlagern vor der Eiablage (bis spätestens Anfang April) 

streifenförmig zu Mähen. Die Mahd hat zu Zeitpunkten zu erfolgen, an denen sich Zauneidechsen in ihren 
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Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB1 

Tagesverstecken befinden (in den frühen Morgenstunden, in den Abendstunden oder an regnerischen Tagen). 

Das Mahdgut ist vollständig zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten sind die umzäunten Flächen während der Aktivitätsphase der Zauneidechsen auf 

mögliche Vorkommen zu untersuchen. Ggf. sind die einzelnen verbleibenden Tiere in einer Kombination aus 

Fangzäunen mit Fallen sowie Kescher- und Handfängen abzufangen und in angrenzende Saumstrukturen umzu-

setzen. Da im Bereich der ggf. überplanten Saumstrukturen nur einzelne Individuen vermutet werden, ist die 

Errichtung eines vorgezogenen Ersatzhabitats im vorliegenden Fall nicht erforderlich. 

Sollte im Rahmen der Prüfung durch einen geeigneten Fachgutachter festgestellt werden, dass sich an drei auf-

einanderfolgenden Terminen keine Individuen im Eingriffsraum befinden, kann in Abstimmung mit der zustän-

digen Fachbehörde mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Die Wirksamkeit des Schutzzauns ist dabei 

während der gesamten Bauzeit zu prüfen und zu gewährleisten (ökologische Baubegleitung, VAFB2). 

Die Maßnahmen sind unter fachgutachterlicher Begleitung umzusetzen und zu dokumentieren. 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist der Zaun vollständig zurückzubauen, um eine Wiederbesiedlung des 
Baufeldes zu ermöglichen.  

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG) 

 Ausgleich Konflikt 

 Ersatz für Konflikt 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen 

Erhaltungszustandes 

Zielsetzung 

Durch die Installation der Schutzzäune im Zusammenhang mit einer strukturellen Vergrämung und einer ökologi-

schen Baubegleitung wird vermieden, dass sich einzelne Tiere im Bau- und Zuwegungsbereich aufhalten und 

durch den Baubetrieb getötet werden. Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG werden 

nicht ausgelöst. 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn         mit Baubeginn          während der Bauzeit         während des Betriebs 
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Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB2 

Bezeichnung der Maßnahme 

ökologische Baubegleitung 

Lage der Maßnahme 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Konflikt / Beeinträchtigung 

Bau- und ggf. betriebsbedingte Gefährdungen von Reptilien, Fledermäusen und Vögeln 

Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachlich einwandfreie Umsetzung der Vermeidungs- und Kompen-

sationsmaßnahmen kontrolliert und dokumentiert. Konkrete Aufgaben sind u. a.: 

• Kontrolle und Umsetzung des Schutzkonzepts für Reptilien 

• Kontrolle der Einhaltung der pauschalen Abschaltungen zum Schutz der Fledermäuse 

• Kontrolle der Einhaltung der Bauzeitenregelungen für Brutvögel 

• Kontrolle der Maßnahmen zum Schutz des Rot- und Schwarzmilans 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

 Ausgleich Konflikt 

 Ersatz für Konflikt 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Er-

haltungszustandes 

Zielsetzung 

Im Rahmen des geplanten Bauvorhabens kann unter Berücksichtigung einer ökologischen Baubegleitung die Ein-

haltung der artenschutzrechtlichen Vorgaben gewährleistet werden. Es handelt sich um eine fachliche Kontrolle 

und Beratung zur Umsetzung bzw. Einhaltung der artenschutzrechtlichen Erfordernisse. Als Nachweis zur Umset-

zung der Maßnahmen erfolgt eine entsprechende Dokumentation. 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn              mit Baubeginn            während der Bauzeit         während des Betriebs  
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Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB3 

Bezeichnung der Maßnahme 

Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

Lage der Maßnahme 

SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5, SO 7 und SO 8 

Konflikt / Beeinträchtigung 

Betriebsbedingt erhöhte Tötungsrisiken für Individuen der Chiropterenfauna 

Maßnahme 

Fledermausaktivitätsbasierter Betriebsalgorithmus (pauschale Abschaltzeiten) 

Die Baugrenzen der Sondergebiete SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5, SO 7 und SO 8 liegen in einer Entfernung von 

< 250 m zu Funktionsräumen mit besonderer Bedeutung für Fledermäuse.  

Daher werden die in den genannten Sondergebieten geplanten Anlagen gemäß AGW-Erlass Anlage 3 (MLUK 

2023d) im Zeitraum vom 01. April bis 31. Oktober eine Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang unter 

folgenden Voraussetzungen abgeschaltet: 

a. bei Windgeschwindigkeiten in Gondelhöhe ≤ 6,0 m/s, 

b. bei einer Lufttemperatur ≥ 10°C, 

c. bei Niederschlag ≤ 0,2 mm/h. 

Die Baugrenze des Sondergebiets SO 6 liegt in einem Funktionsraum mit allgemeiner Bedeutung für Fleder-

mäuse. Daher wird die geplante Anlage innerhalb des SO 6 gemäß AGW-Erlass Anlage 3 (MLUK 2023d) im Zeit-

raum vom 11.04. bis 31.05. und vom 01.07. bis 15.10. eine Stunde vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

unter den oben genannten Parametern abgeschaltet. 

Gegenüber dem LfU, Referat N1 ist die Einbindung des Fledermaus-Abschaltmoduls in die Anlagensteuerung 

nachzuweisen. Zudem sind erfolgte Fledermausabschaltzeiten anlagenbezogen zu dokumentieren (MLUK 

2023d). 

In den ersten beiden Betriebsjahren kann das standortspezifische Kollisionsrisiko durch akustische Dauerauf-

zeichnungen im Rotorbereich bewertet bzw. verifiziert werden (Gondelerfassung). Da die Fledermausaktivität 

in Funktionsräumen besonderer Bedeutung bereits kleinräumig zwischen den einzelnen Standorten erheblich 

schwanken kann, sind die geplanten WEA einer Gondeluntersuchung zu unterziehen. Die Durchführung der Er-

fassungen auf Gondelhöhe richten sich nach den fachlichen Vorgaben von BRINKMANN et. al. (2011) und den 

F+E-Projekten RENEBAT I bis III. Es sind regelmäßig die in diesem Rahmen erprobten und für geeignet befunde-

nen Detektor-Techniken und Geräteeinstellungen zu verwenden. Sofern derartige nachträgliche Untersuchun-

gen vorgesehen sind, ist dem LfU ein entsprechendes Konzept zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen (MLUK 

2023d). 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 
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 Ausgleich Konflikt 

 Ersatz für Konflikt 

 CEF-Maßnahme für 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen 

Erhaltungszustandes 

Zielsetzung 

Durch die Abschaltzeiten während der Hauptaktivitätszeit der Fledermäuse wird ein signifikant erhöhtes Kollisi-

onsrisiko für die in Brandenburg besonders schlagsensiblen Arten vermieden. Der Verbotstatbestand nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wird nicht ausgelöst. 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn       mit Baubeginn       während der Bauzeit      während des Betriebs 

 

  



Maßnahmenblätter 

84 AFB zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Repowering Windpark Mühlenfließ im OT Haseloff-Grabow” 

Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB4 

Bezeichnung der Maßnahme 

Bauzeitenbeschränkung Brutvögel / Fledermäuse 

Lage der Maßnahme 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Konflikt / Beeinträchtigung 

baubedingte Störungen und Schädigungen während der Brut- und Aufzuchtzeiten von Brutvögeln 

Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen und alle Baumaßnahmen sind ausschließlich außerhalb der Brutzeit der im 

Vorhabengebiet vorkommenden Brutvögel, nur zwischen 01.09. bis 28.02. des Folgejahres, durchzuführen. 

In den Baugebieten SO 3, SO 4 und SO 8, die direkt an die Revierstandorte der Waldohreule, des Waldkauzes 

und des Raufußkauzes angrenzen, ist der Zeitraum vorsorglich auf den 01.09. bis 20.01. zu verkürzen. Die ge-

nannten Arten sind Standvögel und daher ganzjährig im Gebiet. Gemäß Niststättenerlass dauert die Brutzeit von 

Anfang Januar bis Mitte Juli bzw. Ende August. Nach SÜDBECK et al. (2005) wird der Legebeginn mit Ende Januar 

angegeben, wobei die Eiablage v. a. aber ab Anfang März stattfindet.  

Bei Baubeginn vor Brutbeginn ist es möglich, die Bautätigkeit fortzuführen, sofern die Arbeiten ohne Unterbre-

chungen weiterlaufen. Sollten längere Bauunterbrechungen auftreten (länger als 1 Woche), muss durch geeig-

nete Maßnahmen ausgeschlossen werden, dass sich innerhalb der Bauflächen Brutvögel ansiedeln (z. B. Installa-

tion Flatterband). Vor Wiederaufnahme der Bautätigkeit sind die Flächen hinsichtlich einer Besiedlung zu kon-

trollieren (ökologische Baubegleitung). Sollten die Bauarbeiten erst in der Brutzeit begonnen werden, so muss 

durch geeignete Maßnahmen eine Ansiedlung von Bodenbrütern verhindert werden (z. B. Flatterband). 

Die Vergrämungsmaßnahme muss spätestens zu Beginn der Brutzeit (hier: 01.03.) bzw. bei Bauunterbrechung 

von mehr als sieben Tagen spätestens am achten Tag eingerichtet sein und bis zum Baubeginn funktionsfähig 

erhalten bleiben. Das Flatterband ist in einer Höhe von mindestens 50 cm über dem Boden anzubringen. Dabei 

ist das Band so zu spannen, dass es sich ohne Bodenkontakt immer frei bewegen kann, ggf. ist die Höhe des Ban-

des an die Vegetationshöhe anzupassen. Der Abstand zwischen den Flatterbandreihen darf maximal 5 m betra-

gen. Baubereiche, die mehr als 20 m an der breitesten Stelle erreichen, sind entsprechend mit zusätzlichen Flat-

terbandreihen abzusperren. 

Zur Gewährleistung ihrer Funktionstüchtigkeit ist die Maßnahme im Turnus von maximal sieben Tagen zu kon-

trollieren. Über die Kontrollen sind Protokolle anzufertigen, in denen auch besondere Ereignisse, z. B. Schäden 

und eingeleitete bzw. durchgeführte Maßnahmen, erfasst werden (ökologische Baubegleitung, VAFB2). 

Rodungsarbeiten sind zum Schutz der Fledermäuse unter Berücksichtigung der Bauzeitenregelung für die Brut-

vögel in einem Zeitraum vom 15. November bis 20. Februar umzusetzen. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG) 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für 
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Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB4 

 Ausgleich Konflikt 

 Ersatz für Konflikt 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen 

Erhaltungszustandes 

Zielsetzung  

Durch die Bauzeitenregelung wird die Zerstörung besetzter Nester / Nistplätze, eine Vernichtung von Eiern und 

Jungvögeln sowie eine Störung während der Brut- und Aufzuchtzeiten wirksam vermieden. Die Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG werden nicht ausgelöst. 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn       mit Baubeginn       während der Bauzeit      während des Betriebs 
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Maßnahmenblatt 

Bezeichnung des Vorhabens:  

1. Änderung des Bebauungsplans 

„Repowering Windpark Mühlenfließ 

im OT Haseloff-Grabow“ 

Vermeidungs- 

maßnahme 
Nr.: VAFB5 

Bezeichnung der Maßnahme  

Schutzmaßnahme für Rot- und Schwarzmilan (AKS / Abschaltung bei landwirtschaftlichen Ereignissen /  

phänologiebedingte Abschaltung) 

Lage der Maßnahme 

SO 1 bis SO 8 

Konflikt / Beeinträchtigung 

signifikant erhöhte Tötungsrisiken von Individuen des Rot- und Schwarzmilans 

Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Um einer Auslösung des Tötungs- und Verletzungsrisikos der Arten Rot- und Schwarzmilan bei Errichtung von 

WEA im zPB entgegenzuwirken, stehen nach Anl. 1 BNatSchG die folgenden fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen zur Verfügung: 

- Einsatz von Antikollisionssystemen (AKS) 

Auf Basis automatisierter kamera- und / oder radarbasierter Detektion der Zielarten Rot- und Schwarzmilan 

muss das System in der Lage sein, bei Annäherung der Zielarten rechtzeitig bei Unterschreitung einer vorab art-

spezifisch festgelegten Entfernung zur WEA per Signal die Rotordrehgeschwindigkeit bis zum „Trudelbetrieb“ zu 

verringern. 

- Abschaltung bei landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignissen 

Bei Ernte- / Mahdarbeiten bzw. bodenwendenden Arbeiten zwischen dem 01.04. und 31.08., auf Flächen im 

250 m-Umkreis um den Mastfuß einer WEA, werden diese abgeschaltet. Die Abschaltmaßnahmen erfolgen von 

Beginn des Bewirtschaftungsereignisses bis mindestens 24 Stunden nach Beendigung des Bewirtschaftungser-

eignisses jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Bei für den Artenschutz besonders konfliktträchtigen 

Standorten mit drei Brutvorkommen oder, bei besonders gefährdeten Vogelarten, mit zwei Brutvorkommen ist 

für mindestens 48 Stunden nach Beendigung des Bewirtschaftungsereignisses jeweils von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang abzuschalten. Die Maßnahme ist unter Berücksichtigung von artspezifischen Verhaltensmus-

tern anzuordnen, insbesondere des von der Windgeschwindigkeit abhängigen Flugverhaltens beim Rotmilan. 

- phänologiebedingte Abschaltung  

Die phänologiebedingte Abschaltung beträgt in der Regel bis zu 4 oder bis zu 6 Wochen innerhalb des Zeitraums 

vom 1. März bis zum 31. August von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dabei sind die artspezifisch unter-

schiedlich risikobehafteten Aktivitätszeiten zu berücksichtigen. 

Der Rotmilan trifft in der Regel ab Ende Februar, der Schwarzmilan Mitte März im Brutgebiet ein. Beide Arten 

verlassen dieses im September. Während dieses gesamten Zeitraumes ist eine erhöhte Nutzungsintensität des 

Brutplatzes und umliegender Flächen gegeben. Besonders kritisch im Hinblick auf die Schlaggefährdung durch 

WEA sind die Balzzeit, kurz nach der Ankunft im Brutgebiet, sowie die fortgeschrittene Zeit der Jungenaufzucht, 

kurz vor dem Ausfliegen der flüggen Jungvögel. Hier finden vermehrt Balz- und Nahrungsflüge der Altvögel statt. 

Empfohlen wird daher eine zweiphasige phänologiebedingte Abschaltung im Zeitraum 01. bis 22. März und 08.  

bis 29. Juni. 
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Die Festlegung der konkret umzusetzenden Vermeidungsmaßnahme erfolgt im nachgelagerten Genehmigungs-

verfahren. Dabei ist gemäß § 45b BNatSchG Abs. 3 ausschließlich eine der aufgeführten Maßnahmen umzuset-

zen. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 BNatSchG) 

 Ausgleich Konflikt 

 Ersatz für Konflikt 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen 

Erhaltungszustandes 

Zielsetzung 

Vermeidung signifikant erhöhter Tötungsrisiken von Individuen des Rot- und Schwarzmilans 

Zeitpunkt der Durchführung 

 vor Baubeginn              mit Baubeginn            während der Bauzeit         während des Betriebs  
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8 Zusammenfassung 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das geplante Repowering vorhandener Wind-

energieanlagen (WEA) zu schaffen, plant die Gemeinde Mühlenfließ die 1. Änderung des Bebau-

ungsplans „Repowering Windpark Mühlenfließ im OT Haseloff-Grabow“.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind u. a. die artenschutzrechtlichen Belange zu prü-

fen, die durch planungsrechtliche Festsetzungen des Bebauungsplans betroffen sein können. Die 

relevanten naturschutzfachlichen Angaben für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung sind 

im vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zusammengestellt. Die wesentlichen Inhalte 

werden nachfolgend zusammengefasst. 

Im Rahmen der Relevanzprüfung wurde eine potenzielle Betroffenheit der Klasse der Reptilien, 

Chiroptera und Avifauna hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange festgestellt. 

Während der Erfassungen wurde die streng geschützte Zauneidechse nachgewiesen. Für die Art 

erfolgte eine Einzelfallbetrachtung. Um das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können, ist bei der Realisierung der Pla-

nungsziele die Umsetzung von Maßnahmen vorzusehen. 

Hinsichtlich der Chiropterenfauna sind mindestens acht Arten erfasst worden, von denen sechs 

Arten als eingriffsrelevant eingestuft werden. Diese schlaggefährdeten Arten wurden einer Ein-

zelfallprüfung unterzogen. Einer Auslösung der Verbotstatbestände im Rahmen der Realisierung 

der Planungsziele kann mit geeigneten Vermeidungsmaßnahmen aber begegnet werden. 

Neben etlichen Kleinvögeln wertgebender und ubiquitärer, ungefährdeter Arten sowie einigen 

Greifvögeln und Eulen, sind als kollisionsgefährdete Großvögel gemäß AGW der Rotmilan und der 

Schwarzmilan nachgewiesen worden. Des Weiteren wurde ein im Untersuchungsjahr unbesetzt 

gebliebener Horst des ebenfalls kollisionsgefährdeten Seeadlers erfasst. 

Für die drei genannten Vogelarten wurde eine Einzelfallprüfung durchgeführt. Im Ergebnis sind 

im Hinblick auf mehrere Brutpaare des Rotmilans und das nachgewiesene Schwarzmilan-Paar, 

Vermeidungsmaßnahmen zur Vermeidung des Eintritts eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos 

vorzusehen, da die Baugrenzen der Baugebiete im zentralen Prüfbereich der Brutplätze geplant 

sind und die Kollisions- und Verletzungsgefahr durch eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit im 

Gefahrenbereich der geplanten WEA wahrscheinlich das allgemeine Lebensrisiko der Art signifi-

kant übersteigt. 

Darüber hinaus wurden für drei Sondergebiete die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG dargelegt, da diese im Nahbereich der Horste zweier Rotmilan-Brutpaare geplant sind 

und im Nahbereich der Horste keine anerkannten Maßnahmen zur Senkung des Tötungsrisikos 

wirksam sind. Bezüglich des Seeadlers ist ein Eintreten der Verbotstatbestände anhand der Ent-

fernung zwischen den planungsrechtlich auszuweisenden Sondergebieten und dem bekannten 

Brutplatz dagegen auszuschließen. 
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In der zusammenfassenden Bewertung ist festzustellen, dass keine artenschutzrechtlichen Hin-

dernisse der Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans entgegenstehen. Schutz- und Vermeidungs-

maßnahmen können das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände mit hinreichender 

Sicherheit vermeiden. Ebenso konnten die Voraussetzungen zur Erteilung einer artenschutzrecht-

lichen Ausnahmegenehmigung dargelegt werden. 
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10 Anlage - Zusammenfassung der Relevanzprüfung 

Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 

Nachweis im 

BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Großer Abendsegler  Nyctalus noctula x x x Einzelfallbetrachtung 

Kleiner Abendsegler  Nyctalus leisleri x x x Einzelfallbetrachtung 

Rauhautfledermaus  Pipistellus nauthusii x x x Einzelfallbetrachtung 

Zwergfledermaus Pipistellus pipistellus  x x x Einzelfallbetrachtung 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus x x x Einzelfallbetrachtung 

Mückenfledermaus  Pipistellus pygmaeus  x x x Einzelfallbetrachtung 

Graues Langohr  Plecotus austriacus  x x - Arten wurden nachgewiesen, weisen aber keine Schlaggefähr-

dung gegenüber WEA auf (MLUK 2023d) Braunes Langohr Plecotus auritus x x - 

Kleine Bartfledermaus  Myotis mystacinus x x - 

Brandtfledermaus Myotis brandtii x x - 

Wasserfledermaus  Myotis daubentonii x - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii x - - 

Fransenfledermaus Myotis nattereri x - - 

Mopsfledermaus  Barbastella barbastellus x - - 

Großes Mausohr  Myotis myotis x - - 

Nordfledermaus  Eptesicus nilssonii x - - 

 

1 BR = Untersuchungsraum 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 

Nachweis im 

BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Teichfledermaus  Myotis dasycneme x - - 

Zweifarbfledermaus  Verspertilio murinus x - - 

 

Biber Castor fiber - - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor; keine potenziell geeigneten Le-

bensstätten im Vorhabengebiet und dessen Umfeld vorhanden, 

oder die vorhabenbedingte Wirkungsempfindlichkeit ist so ge-

ring, dass sich relevante Beeinträchtigungen mit hinreichender 

Sicherheit ausschließen lassen. 

Feldhamster Circetus cricetus - - - 

Fischotter Lutra lutra - - - 

Wolf Canis lupus  - - - 

 

Zauneidechse Lacerta agilis  x x x Einzelfallprüfung 

Schlingnatter Coronella austriaca  - - - Es liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen vor; keine potenzi-

ell geeigneten Lebensstätten im Vorhabengebiet vorhanden. Da-

her kann durch das geplante Vorhaben das Eintreten arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Europäische Sumpfschild-

kröte Emys orbicularis  

- - - 

Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis  
- - - 

 

Rotbauchunke Bombina bombina  - - - Es liegen keine Hinweise auf ein Vorkommen vor; keine potenzi-

ell geeigneten Lebensstätten im Vorhabengebiet vorhanden. Da-

her kann durch das geplante Vorhaben das Eintreten arten-

schutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Kreuzkröte Bufo calamita  - - - 

Wechselkröte Bufo viridis  - - - 

Laubfrosch Hyla arborea  - - - 

Knoblauchkröte Pelobates fuscus  - - - 

Moorfrosch Rana arvalis  - - - 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 

Nachweis im 

BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Springfrosch Rana dalmatina  - - - 

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae  - - - 

Kammmolch Triturus cristatus  - - - 

 

Breitrand  Dytiscus latissimus - - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor; keine potenziell geeigneten Le-

bensstätten im Vorhabengebiet und in dessen Umfeld vorhan-

den. 

Heldbock  Cerambyx cerdo  - - - 

Eremit Osmoderma eremita  - - - 

Schmalbindiger Breitflü-

gel-Tauchkäfer  

Graphoderus bilineatus  - - - 

 

Großer Feuerfalter  Lycaena dispar  - - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor; keine potenziell geeigneten Le-

bensstätten im Vorhabengebiet und dessen Umfeld vorhanden. 
Heller Wiesenknopf-Amei-

senbläuling 

Maculinea teleius - - - 

Dunkler Wiesenknopf 

Ameisenbläuling  

Maculinea nausithous  - - - 

Nachtkerzenschwärmer  Proserpinus proserpina  - - - 

 

Asiatische Keiljungfer  Gomphus flavipes  - - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor; keine potenziell geeigneten Le-

bensstätten im Vorhabengebiet und dessen Umfeld vorhanden. 
Große Moosjungfer  Leucorrhinia pectoralis  - - - 

Grüne Keiljungfer  Ophiogomphus cecilia  - - - 

Grüne Mosaikjungfer  Aeshna viridis  - - - 

Östliche Moosjungfer  Leucorrhinia albifrons  - - - 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 
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BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Sibirische Winterlibelle  Sympecma paedisca - - - 

Zierliche Moosjungfer  Leucorrhinia caudalis - - - 

 

Gemeine Flussmuschel Unio crassus  - - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor; keine potenziell geeigneten Le-

bensstätten im Vorhabengebiet und dessen Umfeld vorhanden. 
Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus    

 

Frauenschuh Cypripedium calceolus - - - Arten wurden nicht nachgewiesen, es liegen auch keine Hin-

weise auf ein Vorkommen vor; keine potenziell geeigneten Le-

bensstätten im Vorhabengebiet und dessen Umfeld vorhanden 
Kriechender Sellerie Apium repens - - - 

Wasserfalle Aldrovanda vesiculosa - - - 

Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides - - - 

Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum - - - 

Froschkraut Luronium natans - - - 

Sumpf-Engelwurz Angelica palustris - - - 

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii - - - 

 

Europäische Vogelarten 

Rotmilan Milvus milvus x x x Einzelfallprüfung 

Schwarzmilan Milvus migrans x x x Einzelfallprüfung 

Seeadler Haliaeetus albicilla x x x Einzelfallprüfung 

Amsel Turdus merula x x x 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 

Nachweis im 

BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Baumpieper Anthus trivialis x x x Arten wurden im Rahmen der Kartierungen nachgewiesen, unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen erfolgt jedoch 

keine Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätten, es findet 

keine erhebliche Beeinträchtigung statt und es ist keine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes anzunehmen 

Blaumeise Parus caeruleus x x x 

Bluthänfling Carduelis cannabina x x x 

Brachpieper Anthus campestris x x x 

Braunkehlchen Saxicola rubetra x x x 

Buchfink Fringilla coelebs x x x 

Buntspecht Dendrocopos major x x x 

Dorngrasmücke Sylvia communis x x x 

Erlenzeisig Carduelis spinus x x x 

Feldlerche Alauda arvensis x x x 

Fitis Phylloscopus trochilus x x x 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla x x x 

Gartengrasmücke Sylvia borin x x x 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus x x x 

Goldammer Emberiza citrinella x x x 

Grauammer Emberiza calandra x x x 

Grauschnäpper Muscicapa striata x x x 

Grünfink Carduelis chloris x x x 

Grünspecht Picus viridis x x x 

Haubenmeise Parus cristatus x x x 

Heckenbraunelle Prunella modularis x x x 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 

Nachweis im 

BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Heidelerche Lullula arborea x x x 

Hohltaube Columba oenas x x x 

Kernbeißer 
Coccothraustes coc-

cothraustes 
x x x 

Klappergrasmücke Sylvia curruca x x x 

Kleiber Sitta europaea x x x 

Kohlmeise Parus major x x x 

Kolkrabe Corvus corax x x x 

Kuckuck Cuculus canorus x x x 

Mäusebussard Buteo buteo x x x 

Misteldrossel Turdus viscivorus x x x 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla x x x 

Nebelkrähe Corvus corone cornix x x x 

Neuntöter Lanius collurio x x x 

Ortolan Emberiza hortulana x x x 

Pirol Oriolus oriolus x x x 

Rabenkrähe Corvus corone corone x x x 

Raubwürger Lanius excubitor x x x 

Raufußkauz Aegolius funereus x x x 

Ringeltaube Columba palumbus x x x 

Rotkehlchen Erithacus rubecula x x x 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 

im BR1 

Nachweis im 

BR 

Beeinträchti-

gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Rohrweihe Circus aeruginosus x x - 

Die Art trat lediglich als Nahrungsgast auf, daher keine Beein-

trächtigung der u. U. kollisionsgefährdeten Art (MLUK 2023b) 

anzunehmen 

Schafstelze Motacilla flava x x x Arten wurden im Rahmen der Kartierungen nachgewiesen, unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen erfolgt jedoch 

keine Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätten, es findet 

keine erhebliche Beeinträchtigung statt und es ist keine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes anzunehmen 

Schwarzspecht Dryocopus martius x x x 

Singdrossel Turdus philomelos x x x 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus x x x 

Star Sturnus vulgaris x x x 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe x x x 

Stieglitz Carduelis carduelis x x x 

Tannenmeise Parus ater x x x 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca x x x 

Turmfalke Falco tinnunculus x x x 

Wacholderdrossel Turdus pilaris x x x 

Wachtel Coturnix coturnix x x x 

Waldkauz Strix aluco x x x 

Waldohreule Asio otus x x x 

Wanderfalke Falco peregrinus x x - 

Die Art wurde lediglich überfliegend festgestellt, daher keine Be-

einträchtigung der kollisionsgefährdeten Art (MLUK 2023b) an-

zunehmen 

Wendehals Jynx torquilla x x x Arten wurden im Rahmen der Kartierungen nachgewiesen, unter 

Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen erfolgt jedoch Wiedehopf Upupa epops x x x 
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Name wissenschaftlicher Name 

Potenzielles 

Vorkommen 
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gung durch Vor-

haben möglich Ausschlussgründe für die Art 

Wiesenpieper Anthus pratensis x x x keine Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätten, es findet 

keine erhebliche Beeinträchtigung statt und es ist keine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustandes anzunehmen 
Wintergoldhähnchen Regulus regulus x x x 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes x x x 

Zilpzalp Phylloscopus collybita x x x 

 

Alle anderen Vogelarten  - - - keine Nachweise 

 


